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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

wir alle sind ständig mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs, wie kön-
nen wir dabei auch möglichst sicher sein? Die 
Verkehrssicherheit ist eng verknüpft mit den 
sich verändernden Mobilitätsgewohnheiten. So 
hat zum Beispiel der Anteil der Rad fahrenden 
Personen in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich und spürbar zugenommen. Dies und andere 
Faktoren wie automatisiertes Fahren führen zu 
veränderten Voraussetzungen, die für die ange-
strebte Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden 
berücksichtigt werden müssen. Die gesetzliche 
Unfallversicherung forscht deshalb auf diesem 
Feld, um die Sicherheit der Beschäftigten auf 
ihren Wegen weiter zu verbessern. 

Diese Ausgabe zeigt einen aktuellen Querschnitt durch die zahlreichen Facetten des 
Themas. Eine davon ist die Barrierefreiheit. Oft werden Menschen mit Beeinträchtigun-
gen in ihrer alltäglichen Mobilität behindert. Dies verhindert ihre lückenlose Teilhabe 
und schränkt ihr Recht auf barrierefreie Mobilität ein. Ein Thema, das der DGUV im 
Zuge der Umsetzung ihrer „Strategie UN-BRK 2025“ für mehr Inklusion sehr am Herzen 
liegt. Für unsere Gesellschaft wird es zudem immer wichtiger, denn durch die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung steigt der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigung. 
Hier soll eine neue App helfen, die Hindernisse und barrierefreie Routen ermittelt. 

Das Thema Verkehrssicherheit bietet einige Streitpunkte. Einer davon ist die  anhaltende 
Debatte um „Tempo 30“ in Kommunen. Berechnungen zeigen: Eine weitreichende 
 Reduzierung der Geschwindigkeit würde helfen, die Zahl der tödlichen Unfälle zu ver-
ringern – ganz im Sinn der Vision Zero. 

Essenziell ist außerdem, bei den Kleinsten anzufangen. Kinder brauchen eine gute 
Verkehrserziehung, denn dies fördert ihre eigene Sicherheit enorm. Dafür müssen wir 
alle ihnen gute Vorbilder sein – insbesondere aber ihre Eltern. Der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) gibt dazu weitere Handlungsempfehlungen. 

Wir können alle etwas beitragen und durch gegenseitige Rücksichtnahme die Sicher-
heit auf den Straßen verbessern. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Forschung und Praxis – So kann schulische 
Verkehrssicherheitsarbeit gelingen 
Key Facts 

• Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist ein Bildungsauftrag für Schulen und 
ein wichtiges Präventionsfeld für die Unfallversicherungsträger 

• Mit vier Arbeitspaketen will ein DGUV-Forschungsprojekt den Weg zu einem 
sicheren und gesunden Schulweg ebnen 

• Null (schwere) Unfälle auf dem Schulweg – ein Ziel, das nur gemeinsam 
erreicht werden kann 

Autorin und Autor 

 Sabine Bünger 
 Rainer Knittel 

Eine sichere und gesunde Mobilität ist für junge Menschen besonders wichtig. Es gibt zahl-
reiche Angebote, die Schulen im Bereich Verkehrssicherheit unterstützen. Doch was macht 
eine gute und wirksame Maßnahme aus? Das von der DGUV geförderte Forschungsprojekt 
FP 448 ging dieser Frage nach. 

F ür die Entwicklung von jungen Men-
schen ist es auch im Straßenverkehr 
besonders wichtig, neben dem Er-

lernen von Verkehrsregeln eigene Bewe-
gungs-, Umwelt- und Sozialerfahrungen 
zu machen. Immerhin bleibt der Schulweg 
über die gesamte Schulzeit hinweg eines 
der Hauptrisiken, einen Unfall zu erleiden. 
Ein Übermaß an Vorsicht ist aber weder 
sinnvoll noch geboten. Dennoch: Etwa 
alle 20 Minuten verunglückt in Deutsch-
land ein Kind im Straßenverkehr.[1] Grund 
genug, um mit den Bemühungen um eine 
wirksame Verkehrssicherheitsarbeit nicht 
nachzulassen. Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung im Kontext Schule sind 
 dabei ein bewährtes Mittel mit grundsätz-
lich günstigen Rahmenbedingungen. Die 
Präventionsarbeit gesetzlicher Unfallver-
sicherungsträger in Bildungseinrichtungen 
kann diese wirksam unterstützen. 

Schulische 
 Rahmenbedingungen 

Der Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) aus dem Jahr 1972 bildet die 

rechtliche Grundlage für die Einbeziehung 
der Verkehrserziehung in den Unterricht, 
zuletzt aktualisiert im Jahr 2012 mit der 
„Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung in der Schule“.[2] Die dort ent-
haltenen didaktischen Grundsätze nennen 
konkret die Erfahrungs-, Handlungs- und 
Umgebungsorientierung. Mobilitätsbil-
dung und Verkehrserziehung werden nicht 
nur als schulische, sondern als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Poli-
zei, Eltern, Verbände und weitere außer-
schulische Akteure – wie die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger – sollten bei der 
Verkehrserziehung zusammenarbeiten. Mit 
der Erweiterung um den Aspekt der Mobili-
tätsbildung sind wichtige Themenbereiche 
wie Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, 
Verkehrsraumgestaltung, zukunftsfähige 
Mobilität und nicht zuletzt die Förderung 
der selbstständigen Mobilität von Schü-
lerinnen und Schülern hinzugekommen. 

DGUV-Rahmenbedingungen 

Die Unfallversicherungsträger sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, Unfälle auf Wegen 

beziehungsweise damit verbundene Ri-
siken zu reduzieren. Direkte rechtliche 
Regelungsmöglichkeiten für den öffent-
lichen Verkehrsraum stehen den Trägern 
hier allerdings nicht zur Verfügung, was 
eine Herausforderung darstellt. Bildungs-
einrichtungen dabei zu unterstützen, Mo-
bilitätsbildung und Verkehrserziehung als 
besonders wichtige Themen ihrer Arbeit 
zu betrachten und gleichzeitig zu gesun-
den, sicheren und lebenswerten Lernorten 
zu gestalten, stellt daher für die Präven-
tionsarbeit eine besondere Chance und 
Aufgabe dar. 

In der langfristigen Betrachtung ist die 
Verkehrssicherheitsarbeit eine Erfolgsge-
schichte. Die Unfallzahlen sind rückläu-
fig. Dennoch passierten von den 1.076.109 
Schülerunfällen im Jahr 2022 laut DGUV-
Statistik 88.718 Unfälle auf dem Schulweg, 
davon sind 50.804 auf Unfälle im Straßen-
verkehr zurückzuführen.[3] Gerade im Hin-
blick auf die Vision Zero, die zum Ziel hat, 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und arbeits-
bedingte Erkrankungen zu vermeiden, 
muss die Prävention dazu beitragen, Kin-
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der, Jugendliche und junge Erwachsene 
für Sicherheit und Gesundheit zu sensi-
bilisieren. 

Neben der Schaffung von sicheren Rah-
menbedingungen geht es darum, die He-
ranwachsenden zu befähigen und auf den 
Umgang mit Risiken vorzubereiten. Hier 

spielen die Bewegungsförderung und die 
Ausprägung sozialer Kompetenzen auch 
in der verkehrserzieherischen Arbeit 
eine große Rolle. Ziel ist es, dass Kinder, 
 Jugendliche und junge Erwachsene Be-
wegungssicherheit und Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten erlangen, Fairness 
und Rücksichtnahme erlernen und letzt-
lich Verantwortung für das eigene Handeln 
 übernehmen. 

Das DGUV-Forschungsprojekt FP 448 
„Überblick über Maßnahmen und struk-
turelle Bedingungen der aktuell in den 
Ländern durchgeführten Präventions-
maßnahmen zur Verkehrssicherheit in 
Bildungseinrichtungen“[4] hatte zum 
Ziel, Risikogruppen von Schülerinnen 
und Schülern auf dem Schulweg sowie 
Schwerpunktthemen der Verkehrs-
erziehung zu identifizieren, einen sys-
tematischen Überblick der schulischen 
Verkehrserziehungsarbeit zu geben, 
einen Kriterienkatalog zur Bewertung 
von Verkehrserziehungsmaßnahmen zu 
entwickeln und förderliche strukturelle 
Faktoren zu beschreiben. Es wurde von 
April 2020 bis Juni 2022 vom Institut für 
empirische Soziologie der Universität 
Erlangen-Nürnberg unter Federführung 
von Dr. Walter Funk durchgeführt. 

Vier Arbeitspakete für   
einen  sicheren und gesunden 
 Schulweg 

Das von der DGUV geförderte Forschungs-
vorhaben FP 448 enthielt vier Arbeits-
pakete, die ein aktuelles Bild zur Risiko-
situation, strukturellen Bedingungen in 
den Ländern bis hin zu Kriterien wirk samer 
Maßnahmen beschreiben. 

Arbeitspaket 1: Identifikation von Risiko-
gruppen im Straßenverkehr verunglückter 
Schülerinnen und Schüler sowie Schwer-
punktthemen der schulischen Verkehrs-
erziehung 

Folgende Risikogruppen wurden anhand 
der DGUV-Wegeunfalldaten aus dem Zeit-
raum 2010 bis 2019 identifiziert: 

• Fußgängerinnen und Fußgänger im 
Primarstufenalter 

• Fahrrad fahrende Schülerinnen und 
-schüler der Sekundarstufe 

• Jugendliche beziehungsweise junge 
Erwachsene mit motorisierten Ver-
kehrsmitteln 

In der Primarstufe ist Verkehrserziehung 
zentraler Unterrichtsbestandteil, in der 
Sekundarstufe dagegen weniger wahr-
nehmbar. 

Arbeitspaket 2: Erarbeitung eines systema-
tischen Überblicks der Verkehrssicherheits-
arbeit an Schulen 

Die Untersuchung zeigt, dass hinreichend 
viele Präventionsangebote für alle Alters-
jahrgänge des allgemeinbildenden Schul-
bereichs vorhanden sind. Über alle Bun-
desländer hinweg spielt Mobilitäts- und 
Verkehrserziehung in der Primarstufe eine 
wichtige Rolle. Weder in den Lehrplänen 
noch in der Umsetzung von Maßnahmen ist 
die Mobilitäts- und Verkehrserziehung in 
der Sekundarstufe vergleichbar etabliert. 
Ausreichende zeitliche, personelle und 
 finanzielle Ressourcen sind dabei beson-
ders wichtige Erfolgsfaktoren, das Fehlen 
jener wirkt limitierend. 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung werden nicht 
nur als schulische, sondern als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe gesehen. Polizei, Eltern, Verbände und weitere 
außerschulische Akteure – wie die gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger – sollten bei der Verkehrserziehung 
zusammenarbeiten.“ 



5

DGUV Forum 4/2024     Schwerpunkt Verkehrssicherheit 

Arbeitspaket 3: Entwicklung von Qualitäts-
kriterien zur Bewertung von Präventions-
maßnahmen im Bereich der Verkehrssicher-
heit in Bildungseinrichtungen 

Mittels Literaturanalysen, der geführten 
Experteninterviews und der Sichtung be-
stehender Kriterienverzeichnisse wurde 
ein Katalog mit 20 Qualitätskriterien zur 
Bewertung von Präventionsmaßnahmen 
im Bereich der Verkehrssicherheit in Bil-
dungseinrichtungen neu entwickelt. 

Arbeitspaket 4: Überblick über gute Präven-
tionsmaßnahmen: pilothafte Anwendung 
der Qualitätskriterien auf 20 Maßnahmen 
zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung 

Der im Arbeitspaket 3 entwickelte Krite-
rienkatalog wurde pilothaft anhand von 
20 ausgewählten Maßnahmen zur Mobi-
litäts- und Verkehrserziehung auf seine 
Anwendbarkeit überprüft und bestätigt. 

Wichtige Erkenntnisse im 
 Überblick 

• Die Hauptrisikogruppen von Schüle-
rinnen und Schülern auf dem Schul-
weg sind unter Berücksichtigung 
von Alter, Geschlecht und Art der 
Fortbewegung aktuell und präzisiert 
beschrieben. 

• Über alle Altersstufen im allgemein-
bildenden Schulbereich hinweg sind 
hinreichend viele Präventionsmaß-
nahmen vorhanden. 

• In der Primarstufe ist die Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung zentraler 
Unterrichtsbestandteil – in den 
 Sekundarstufen jedoch weniger. 

• Für die Umsetzung von Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung in Schulen 
sind folgende Erfolgsfaktoren beson-
ders wirksam: 

In der Primarstufe ist 
 Verkehrserziehung 
zentraler Unter-
richtsbestandteil, in 
der Sekundar stufe 
 dagegen weniger 
wahrnehmbar.“ 

 ▸ verbindliche Regelungen für 
mehr Zeit der schulischen Fach-
beratung 

 ▸ verbindliche Regelungen für mehr 
Verkehrssicherheitsbeauftragte 

 ▸ verbindliche Rahmenlehrpläne/
Konzepte (ähnlich wie im Primar-
bereich) 

 ▸ Verankerung der Inhalte zur Mobi-
litäts- und Verkehrserziehung im 
Lehramtsstudium/Referendariat 

• Mit einem Kriterienkatalog von 
20 Items kann die Qualität von Maß-
nahmen zur Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung sicher beurteilt werden. 

• Die Qualitätskriterien können Lehr-
kräfte bei der Auswahl qualitätsgesi-
cherter Maßnahmen und Materialien 
unterstützen. 

• Neu zu konzipierende Maßnahmen 
und Konzepte können sich an den 
Anforderungen der Qualitätskriterien 
orientieren. 

Fazit für Präventionsarbeit der 
Unfallversicherungsträger 

Insgesamt bieten die gewonnenen For-
schungserkenntnisse ein hohes Potenzial 
zur Weiterentwicklung der Verkehrssicher-
heitsarbeit in Bildungseinrichtungen, um 
im Sinne der Vision Zero die Risiken im 
Straßenverkehr für Kinder und Jugendliche 
weiter wesentlich zu reduzieren. 

Das Beratungs- und Überwachungshan-
deln der DGUV beziehungsweise der Un-
fallversicherungsträger sollte die Erkennt-
nisse des Forschungsprojekts insbesondere 
in den Präventionsleistungen Information 
und Kommunikation, Qualifizierung so-
wie Beratung und Aufsicht aufnehmen und 
verstetigen. Die Qualitätskriterien sollten 
zur Bewertung von Präventionsmaßnah-
men und institutionsübergreifend zum 

Standard sowohl bei der Überprüfung 
vorhandener Maßnahmen als auch bei 
der Weiter- oder Neuentwicklung von Maß-
nahmen eingesetzt werden. Darüber hin-
aus sollten Schulen für Maßnahmen der 
Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 
mit hoher Qualität sensibilisiert werden 
und besonders in der Sekundarstufe muss 
auf eine bessere Etablierung hingewirkt 
werden. 

Zum richtigen Zeitpunkt die passende Ver-
kehrserziehungsmaßnahme in der  Schule 
anbieten und null (schwere) Unfälle – 
ein bewegendes Ziel, das so gemeinsam 
 erreicht werden kann!  ←

Fußnoten 

[1] Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_33_p002.html (abgerufen 
am 31.01.2024). 
[2] KMK-Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule, Beschluss der KMK vom 07.07.1974 in der Fassung vom 10.05.2012. 
[3] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Hrsg.): Statistik Schülerunfallgeschehen 2022, Berlin 2023. 
[4] https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fp0448.jsp (abgerufen am 02.02.2024). 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_33_p002.html
https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fp0448.jsp
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„Je früher die Verkehrserziehung beginnt, 
desto besser“ 
Key Facts 

• Kinder adaptieren das Verhalten ihrer Eltern, diese sollten deshalb ein gutes 
Vorbild sein 

• Es ist gut, wenn Kinder selbstständig am Straßenverkehr teilnehmen und so 
ihre Fähigkeiten trainieren 

• Fahrrad fahren im Unterricht und Ausflüge außerhalb der Kita und Schule sind 
ein wichtiger Teil der schulischen Verkehrserziehung 

Autorin 

 Seema Mehta 

Wie können Eltern ihre Kinder gut auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorbereiten? Wie kann 
der Weg zu Kita und Schule aktiv und sicher gestaltet werden? Ein Interview mit Manfred Wirsch, 
Vorstandsvorsitzender der DGUV und Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). 

Im Dezember 2022 ist Manfred Wirsch 
zum Präsidenten des DVR gewählt 
 worden. 
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Die sichere Teilnahme am Straßen
verkehr ist eine wichtige Fähigkeit für 
 Kinder und Jugendliche. Welche grund
legenden Fertigkeiten sollten Eltern 
ihren Kindern vermitteln, um deren 
 Verkehrssicherheit zu gewährleisten? 
Wirsch: Zunächst ist es wichtig, bereits mit 
den Kleinsten den Straßenverkehr aktiv zu 
gestalten. Mit den Kindern Rad fahren, sie 
an ein Laufrad oder Roller gewöhnen, so-
dass sie bereits von klein auf selbstständig 
unterwegs sind. So lernen sie den Umgang 
im Straßenverkehr, können sich Fähigkei-
ten aneignen und diese stetig weiterent-
wickeln. Schon auf dem Laufrad lernen 
(Klein-)Kinder zum Beispiel, das Gleich-
gewicht zu halten, und sie sehen, wie ihre 
Eltern sich im Straßenverkehr verhalten. 

Denn: Kinder adaptieren das Verhalten 
 ihrer Eltern und ahmen dieses nach. Dazu 
gehören das richtige Überqueren von Stra-
ßen, das Erkennen von Gefahren und die 
Einschätzung von Verkehrssituationen. 
Besonders wichtig ist es, den Kindern die 
Bedeutung sicherer Querungsmöglichkei-
ten zu vermitteln. Dazu zählen insbeson-
dere Ampeln und Zebrastreifen sowie die 

Sicherheitsregel, dass auch bei „Grün“ oder 
auf dem Überweg auf den motorisierten 
Verkehr geachtet werden muss. 

Welche Rolle spielen Eltern und 
 Erziehungsberechtigte in der Verkehrs
erziehung? 
Wirsch: Je früher sie damit beginnen, des-
to besser kommen die Kinder gut im Stra-
ßenverkehr zurecht. Der sich immer weiter 
entwickelnde Verkehr verlangt allen viel 
Aufmerksamkeit ab, besonders aber Kin-
dern. Deshalb ist es wichtig, Kinder aktiv 
einzubeziehen, ihnen zuzuhören und mit 
ihnen gemeinsam zu planen. 

Gut ist es, wenn Kinder selbstständig am 
Straßenverkehr teilnehmen und weniger 
als Mitfahrende transportiert werden. 
Durch das Selbstfahren bekommen sie die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten selbst auszu-
bauen. Je öfter sie das tun, desto schneller 
lernen sie und können sich allein sicher im 
Straßenverkehr bewegen. 

Welche Empfehlungen gibt der DVR für 
Eltern, um den Schulweg ihrer Kinder 
sicher zu gestalten, insbesondere im 

Hinblick auf den Umgang mit Straßen
verkehr und mögliche Gefahrenstellen? 
Wirsch: Vor der Einschulung muss der Weg 
geübt und mehrfach gemeinsam abgefahren 
oder abgelaufen werden. Im Idealfall be-
streitet das Kind selbstständig das  Tempo 
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und den Weg. Dann fühlen Kinder sich 
 sicher. Es ist wichtig, auf potenzielle Ge-
fahrenstellen hinzuweisen und Verhaltens-
regeln im Straßenverkehr zu besprechen. 
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass 
der Schulweg möglichst sicher und gut be-
leuchtet ist. 

Beim Übergang von der Grundschule auf 
die weiterführende Schule verändert sich 
meist der Weg enorm. Lag die Grundschule 
noch fußläufig entfernt, fahren viele Kin-
der dann einen längeren Weg. Auch hier 
sollte man gemeinsam im Vorfeld den Weg 
bestreiten oder auf der Karte schauen, wel-
ches der sichere und bessere Weg ist. Man 
sollte die Kinder gut darauf vorbereiten. 
Die Teilnahme am Mischverkehr birgt Risi-
ken und man kann diese im Vorfeld bereits 
großflächig ausräumen. Viele Kommunen 
veröffentlichen Schulwegpläne. Manchmal 
gilt auch: Der kürzeste Weg ist nicht un-
bedingt der sicherste Weg. 

Ein Helm gehört beim Laufrad, Roller 
und Fahrradfahren dazu. Was ist Ihre 
Botschaft an Eltern und Kindern, um sie 
davon nachhaltig zu überzeugen? 
Wirsch: Das Tragen von Fahrradhelmen re-
duziert die Verletzungsgefahr bei Unfällen 
erheblich. Unser persönliches Verhalten 
kann einwandfrei sein. Doch im Straßen-
verkehr haben wir es auch mit Menschen 

zu tun, die abgelenkt, unaufmerksam oder 
schlicht rücksichtslos unterwegs sind. So 
kommt es zu Unfällen, auch wenn wir 
selbst äußerst vorsichtig sind. Deshalb ist 
es so wichtig, einen Helm zu tragen, denn 
der Helm kann vor schweren Verletzungen 
schützen. Heute tragen deutlich mehr Er-
wachsene einen Fahrradhelm als noch vor 
30 Jahren. Eltern, Erziehungsberechtigte 
und Großeltern sollten als Beispiel voran-
gehen und ebenfalls ihren Helm aufsetzen. 

Gibt es spezielle Empfehlungen oder 
Richtlinien für Eltern im Umgang mit 
digitalen Medien im Kontext der Ver
kehrserziehung? 
Wirsch: Moderne Technologien, insbeson-
dere Smartphones, können Ablenkungen 
im Straßenverkehr verursachen. Eltern 
sollten mit ihren Kindern über die Gefah-
ren von Ablenkung sprechen und klare 
 Regeln für die Nutzung digitaler Geräte 
im Straßenverkehr aufstellen. Grundsätz-
lich sollten Augen und Ohren frei für den 
Verkehr sein. 

Welche Maßnahmen werden empfohlen, 
um die Verkehrssicherheit von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern? 
Wirsch: Fahrrad fahren im Unterricht und 
Ausflüge außerhalb der Kita und Schule 
sind ein wichtiger Teil der schulischen Ver-
kehrserziehung. Kitas und Schulen können 

aber dennoch nur einen begrenzten Beitrag 
zur Verkehrssicherheit leisten. Hier sind 
die Eltern gefragt! Oftmals in Eile bringen 
die Eltern ihre Kinder im Auto, im Fahr-
radanhänger oder im Kinderwagen in den 
Kindergarten oder in die Schule. Diese Jah-
re sind aber für die Kinder sehr wichtige 
Jahre, um die Teilnahme am Straßenver-
kehr in ihr Leben zu integrieren. 

Eine Kitaleitung aus Berlin bringt es auf 
den Punkt: „Die Verkehrserziehung be-
ginnt bei Ihnen zu Hause. Sie leben den 
Kindern vor, wie man sich im Straßen-
verkehr verhält. Geben Sie Ihren Kindern 
den Raum, sich aktiv am Straßenverkehr zu 
beteiligen! Gehen Sie gemeinsam zu Fuß, 
fahren Sie gemeinsam Fahrrad, sprechen 
Sie beim Autofahren darüber, was auf 
dem Fußweg und auf der Straße passiert! 
Ihre Kinder werden Ihnen Fragen stellen. 
 Beantworten Sie diese!“  ←

Das Interview führte Seema Mehta. 

Gut ist es, wenn Kinder selbstständig am Straßenverkehr teil
nehmen und weniger als  Mitfahrende transportiert werden. 
Durch das Selbstfahren  bekommen sie die Möglichkeit, ihre 
Fähigkeiten selbst auszubauen.“ 
Manfred Wirsch 
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30 km/h innerorts als Regelgeschwindigkeit – 
Sicherheitsaspekte einer Debatte 
Key Facts 

• Über 1.000 Kommunen fordern mehr Entscheidungsfreiheit zu Tempo 30 
• Der Bundesrat lehnte eine dahin gehende Gesetzesänderung unlängst ab 
• Der Verkehrsraum verändert sich und entsprechende regulatorische 

 Anpassungen haben Potenzial für die Verkehrssicherheit 

Autor 

 Dr. Jürgen Wiegand 

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften wurde 
1957 in die Straßenverkehrsordnung eingeführt. Zuvor konnte man beliebig schnell fahren. 
Welches Potenzial würde eine erneute Anpassung mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche 
Verpflichtung zur Vision Zero bieten? 

N ach Jahren der Diskussion verab-
schiedete 2021 der Deutsche Städte-
tag auf Initiative von mehr als 1.000 

Kommunen die Resolution „Tempo 30 – 
 lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwindigkeiten“. Demnach fordern die 
Kommunen, dass ihnen folgende Kompe-
tenzen eingeräumt werden: 

• innerorts die Geschwindigkeits
begrenzung von Tempo 30 km/h für 
einzelne Straßen unabhängig von 
besonderen Gefahrensituationen 
anzuordnen 

• ein generelles Tempolimit von 
30 km/h anzuordnen und nur auf 
ausgewählten Hauptverkehrsstra
ßen Tempo 50 oder eine andere 
stadt und menschenverträgliche 
Geschwindigkeit zuzulassen 

Um diesen Forderungen zumindest entge-
genzukommen, wurde im Koalitionsvertrag 
vereinbart: „Wir werden Straßenverkehrs-
gesetz und Straßenverkehrs-Ordnung so 
anpassen, dass neben der Flüssigkeit und 
Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- 
und Umweltschutzes, der Gesundheit und 
der städtebaulichen Entwicklung berück-
sichtigt werden, um Ländern und Kommu-
nen Entscheidungsspielräume zu eröffnen.“ 

Ende November 2023 sind der Gesetz-
entwurf zur Anpassung des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) und in seiner  Folge 
die notwendigen Ermächtigungen in der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) im Bun-
desrat abgelehnt worden und es wird wohl 
in den Vermittlungsausschuss gehen. Als 
Begründung wird angeführt, dass die 
Verkehrssicherheit nicht aus Gründen 
des Klimaschutzes aufgeweicht werden 
 dürfe. Weitere Argumente wurden nicht 
angeführt. 

Unabhängig von dieser politischen Debatte 
vollziehen sich gerade grundlegende Ver-
änderungen in innerörtlichen Verkehrsräu-
men, die mit erheblichen Sicherheitsrisi-
ken einhergehen und auf die im Weiteren 
noch eingegangen wird. 

Die Physik und ihre Folgen 

Ausgangspunkt für weitere Überlegungen 
zur Verkehrssicherheit ist ein bekannter 
Zusammenhang zwischen Geschwindig-
keit und Unfallrisiken: 

Auch wenn die Geschwindigkeit als Un-
fallursache innerorts statistisch keine 
dominante Rolle spielt, so sind natür-
lich alle Unfallfolgen sehr stark von der 

Geschwindigkeit abhängig. Maßgeblich 
ist dabei die Bewegungsenergie, die bei 
50 km/h fast dreimal so hoch ist wie bei 
30 km/h. 

Höhere Geschwindigkeit führt bei den Un-
fallbeteiligten grundsätzlich zu stärkeren 
Verletzungen. Besonders dramatisch sind 
die Folgen bei Kollisionen zwischen Fahr-
zeugen und ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden wie zu Fuß gehende und mit 
dem Fahrrad fahrende Personen (siehe 
Abbildung 1[1]). Bei 30 km/h überleben 
neun von zehn Personen diesen Unfall. 
Bei 50 km/h werden dagegen neun von 
zehn der ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden getötet. Genau dies ist das 
zentrale Argument, das für eine Regel-
geschwindigkeit von 30 km/h innerorts 
angeführt wird. 

Folgendes Szenario veranschaulicht den 
Unterschied: Ein Auto fährt 30 km/h und 
völlig überraschend tritt eine Person auf 
die Fahrbahn. Das Auto kommt unmittel-
bar vor dieser Person noch zum Stehen. 
Wäre das Auto auf derselben Strecke mit 
50 km/h unterwegs gewesen und hätte 
der Fahrer die Person an derselben Stelle 
erkannt: Wie hoch wäre die Kollisionsge-
schwindigkeit? 
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Abbildung 1: Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls in Relation zur Geschwindigkeit 
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Es ist naheliegend, dass der FUSS – Fach-
verband Fußverkehr Deutschland und 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) sich für die Regelgeschwindigkeit 
von 30 km/h innerorts aussprechen. Aber 
auch Verbände wie der VCD Verkehrsclub 
Deutschland oder der Deutsche Verkehrs-

sicherheitsrat (DVR) unterstützen dieses 
Anliegen seit einiger Zeit. 

Reaktionsweg 
Im Straßenverkehr folgt man oft seiner Erfahrung und einer groben Einschätzung. Damit 
kann man aber falschliegen. Das ELearning des Instituts für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) informiert über die Relation zwischen Geschwindigkeit und Anhalteweg. 

E-Learning Angebot des IAG 
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Tabelle 1: Berechnung der Anhaltewege bei 30 und 50 km/h 

Die Tabelle zeigt, dass bei Tempo 50 eine Kollision, die bei Tempo 30 gerade noch 
vermieden wurde, nicht nur unvermeidbar wird, sondern ungebremst stattfindet. 
(v – Geschwindigkeit in km/h; S – Weg in Metern) 

Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg 

S = v
* 3

10
v

/2
10

2

30 km/h 9 m 4,5 m 13,5 m 

50 km/h 15 m 12,5 m 27,5 m 

Nach der Verkehrsunfallstatistik beträgt 
das Potenzial der tödlichen Verkehrsun-
fälle, die gegebenenfalls vermieden werden 
könnten, bis zu 500.[2] 

Eine Reduktion der Geschwindigkeit hätte 
Folgen für die Reisedauer: So kommt ein For-
schungsprojekt des Umweltbundesamts [3] 
zum Ergebnis, dass bei einer Geschwindig-
keit von 30 km/h auf innerörtlichen Stre-
cken die Reisegeschwindigkeit um bis zu 
4,4 km/h sinkt sowie die Reisedauer um bis 
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zu zwei Minuten ansteigen kann – dabei 
handelt es sich um  Mittelwerte. 

In der Praxis belegen die Ergebnisse den po-
sitiven Effekt von 30 km/h innerorts. In Hel-
sinki wurden 2019 erstmalig keine zu Fuß 
gehenden und mit dem Fahrrad fahrenden 
Personen getötet. Die Vision Zero  wurde 
für diese Verkehrsteilnehmenden also er-
reicht (Höchstwert 84 im Jahr 1965). Alle 
Modellstädte wie London oder Graz zeigten 
in den vergangenen Jahren vergleichbare 
Effekte: Die Zahl der Schwerverletzten und 
Toten wurde um bis zu 60 beziehungsweise 
80 Prozent reduziert. In Spanien trat 2021 
landesweit eine 30-km/h-Regelung inner-
halb geschlossener Ortschaften in Kraft.[4] 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit 
dem Nilsson-Power-Modell[5], das einen 
nicht linearen Zusammenhang zwischen 
Geschwindigkeit und Unfällen sowie Un-
fallfolgen beschreibt und dessen Exponent 
P für unterschiedliche Verkehrsräume be-
reits kalibriert werden konnte: 

totV2 totV1

N – Personenzahl 
V 1,2 – Geschwindigkeitsbegrenzungen 
P – Koeffizient; abhängig vom Verkehrs
raum (innerorts P = 3) 

Will man also Todesfälle und schwere Ver-
letzungen reduzieren, so ist der wirksamste 
Ansatz die Geschwindigkeit. Der Exponent 
in der Formel variiert etwas je nach Ver-
kehrsraum und beträgt auf Überlandstra-
ßen 4,6 und für den innerstädtischen Ver-
kehrsraum 3. 

Bezogen auf die Unfallzahlen 2022 würde 
dies zumindest theoretisch bedeuten, dass 
innerhalb geschlossener Ortschaften 470 
Personen nicht hätten sterben müssen und 
mehr als 20.000 Menschen keine schweren 
Verletzungen durch einen Unfall davon-
getragen hätten. 

Abbildung 2: Per Fahrrad und zu Fuß ist man im Straßenverkehr besonders gefährdet. 
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Darüber hinaus gibt es einen Effekt, der 
sogar einige kritische Stimmen zum Um-
denken brachte: Bei niedriger Geschwin-
digkeit wird es deutlich leiser! 

So geht aus der Studie des Umweltbundes-
amtes auch hervor, dass die sogenannte 
Lärmkennziffer (Ereignisse über einem dB(A)-
Wert bei 65 dB(A)) bei Tempo 30 um 50 Pro-
zent gesenkt wird gegenüber Tempo 50. Bei 
einer vollelektrischen Fahrzeugflotte wären 
sogar um die 90 Prozent möglich. 

Andere Diskussionen darüber, dass eine 
solche Regelung gravierende Nachteile 

habe – von der Emission der Fahrzeuge 
bis zur Verschiebung von Verkehr in Wohn-
gebiete –, sind oft nicht belastbar, insbe-
sondere wenn auf Hauptverkehrsstraßen 
weiterhin 50 km/h gelten. 

Eine Änderung der Regelgeschwindig-
keit wäre im Übrigen auch eine Erleich-
terung für Autofahrerinnen und -fahrer. 
Der Grund: Aktuell liegt ihr Risiko darin, 
bei der Einfahrt in eine Tempo-30-Zone das 
Hinweisschild zu übersehen. Eine solche 
Unaufmerksamkeit erhöht nicht nur die 
Gefahr eines schweren Unfalls, sondern im 
Fall einer Kontrolle auch das Risiko eines 
einmonatigen Fahrverbots. Ändert man die 
Regelgeschwindigkeit, besteht das Risiko 
erst mal nur darin, auf einer Straße mit 
Tempo 50 langsamer zu fahren als erlaubt. 

Nach dem Zweiten Krieg wurde in vielen 
Städten der Verkehr auf das Auto ausge-
richtet und Verkehrsräume gewannen da-
mit zunächst einmal an Übersichtlichkeit. 
Doch diese geht verloren, und das hat meh-
rere Gründe: die hohe Verkehrsdichte, die 
Auflockerung von Verkehrsräumen sowie 
die Zunahme einer Vielzahl unterschied-
licher Verkehrsbeteiligungsarten. 

Der Verkehrsraum und seine 
Nutzung verändern sich 

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat 
der Anteil des Fahrrads am Verkehrsauf-
kommen stark zugenommen. Pedelecs fal-
len schon fast in eine eigene Kategorie, ge-
nauso wie E-Scooter. Diese müssen von den 
übrigen Verkehrsteilnehmenden differen-
ziert wahrgenommen werden sowie von 
anderen Fahrrädern beziehungsweise von 
Fußgängerinnen und Fußgängern unter-
schieden werden, da sie jeweils zum Teil 
deutlich schneller sind. Noch dazu ist zu 
erwarten, dass in den nächsten Jahren der 
Anteil der Lastenfahrräder kontinuierlich 
steigen wird. Der Branchenverband Radlo-
gistik geht von einem Marktpotenzial von 
30 Prozent der innerstädtischen Logistik 
aus – da kommt also etwas auf alle Ver-
kehrsteilnehmenden zu. 

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV)[6] 
hat kürzlich die Ergebnisse von Unfällen 
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zwischen zu Fuß gehenden Personen und 
Lastenrädern veröffentlicht. Demnach soll-
ten diese beiden Gruppen sich keinen ge-
meinsamen Verkehrsraum teilen, sonst sind 
schwerste Verletzungsbilder zu erwarten. 

Lastenfahrräder sollten besser auf der Stra-
ße fahren. Und spätestens in Bereichen, 
wo eine separate Spurführung nicht mög-
lich ist, wird es zwingend geboten sein, die 
Differenzgeschwindigkeiten anzugleichen. 
Nimmt dann auch noch der Anteil der E-
Scooter in städtischen Gebieten zu, wer-
den deutlich erhöhte Anforderungen an 
die Wahrnehmung und Informationsver-
arbeitung des Menschen gestellt. 

Physiologische Grenzen der 
Wahrnehmung und Reaktion 

Hierin liegt ein weiterer Grund, der für eine 
Absenkung der Geschwindigkeit spricht. 
Bei voller Konzentration ist der Mensch in 
der Lage, drei bis fünf Informationen pro 
Sekunde wahrzunehmen. Zum einen re-
duziert sich durch Stress und Ablenkung 
diese Fähigkeit rapide. Zum anderen kann 
bei einer Vielgestaltigkeit, in diesem Fall 
des Verkehrsraums und seiner Objekte, die 
Wahrnehmungsleistung nur durch Anpas-
sung der Geschwindigkeit aufrechterhalten 
werden. Es gilt also, mehr Zeit zu schaffen 
für Wahrnehmung und Reaktion, gerade in 
Zeiten, in denen bereits viele Ablenkungen, 
sprich: Endgeräte, im Fahrzeug vorhanden 
sind. Unter dem Aspekt der Selbstverant-
wortung beziehungsweise Freiheitsas-
pekten kann man auch auf § 3 Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO) verweisen: „Die 
Geschwindigkeit ist insbesondere den Stra-
ßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhält-
nissen sowie den persönlichen Fähigkeiten 
und den Eigenschaften von Fahrzeug und 
Ladung anzupassen.“ Sowie weiter: „Wer 
ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber 

Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Men-
schen, insbesondere durch Verminderung 
der Fahrgeschwindigkeit und durch Brems-
bereitschaft, so verhalten, dass eine Ge-
fährdung dieser Verkehrsteilnehmer aus-
geschlossen ist.“ 

Verantwortliches Verhalten ist zweifelsoh-
ne wichtig, sollte jedoch nie der erste oder 
einzige Ansatzpunkt für Prävention sein. 
Eine Rolle spielt auch der regulatorische 
Rahmen. Dieser sollte Sicherheitspuffer für 
menschliche Fehler vorsehen - insbesonde-
re wenn Unfallrisiken aufgrund steigender 
Fahrzeugdichte und schwereren Fahrzeug-
typen zunehmen. 

Was hingegen vermieden werden  sollte: 
die Fahrwege noch unübersichtlicher 
und mit Schikanen zu gestalten. Das ist 

bezüglich der Wahrnehmungsleistung 
kontraproduktiv, führt tendenziell  wieder 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels und 
behindert im Ernstfall zusätzlich die Ein-
satzfahrzeuge. 

Auch die Verkehrsteilnahme der Fußgän-
gerinnen und Fußgänger hat sich seit 1957 
stark verändert. Nicht wenige haben Stöp-
sel im Ohr, mit denen sie telefonieren oder 
Musik hören, und schauen vielleicht zu-
sätzlich noch auf ihr Smartphone. Das wird 
man nicht mehr ändern, also sollten wir 
die Verhältnisse im Straßenverkehr daran 
anpassen. 

Umfragen zufolge sind die Finnen das 
glücklichste Volk der Welt. Vielleicht liegt 
das ja auch daran, dass sie durch den Ver-
kehr weniger gestresst sind?  ←

Abbildung 3: Simulation einer Kollision eines Lastenfahrrads mit einer zu Fuß 
gehenden Person 
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Hochautomatisiertes Fahren: Welche Aufgaben 
beeinflussen die Fahrzeugübernahme? 
Key Facts 

• In Fahrzeugen, die hochautomatisiertes Fahren ab Level 3 (SAE 2014) anbieten,
dürfen sich Fahrende anderen Aufgaben als der Fahrzeugführung zuwenden

• In Level 3 müssen Fahrende innerhalb eines Zeitfensters das Fahrzeug wieder
übernehmen können

• Nichtfahrbezogene Aufgaben können die Übernahmezeit und -qualität beein-
flussen; die Beeinflussung hängt von der Art der Aufgabe und der damit ver-
bundenen Beanspruchung der geistigen Ressourcen ab

Autor und Autorin 

Christopher Frank 
Kerstin Kusch 

Arbeiten, während das Auto autonom und unfallfrei zum Ziel fährt, ist das große Versprechen 
der  Hersteller autonomer Fahrfunktionen. Bis es so weit ist, benötigt das Auto menschliche 
 Hilfe. Fahrende müssen daher bei einer Übernahmeaufforderung ihre Arbeit schnell unter-
brechen und die Fahraufgabe wieder übernehmen. Bei welchen fahrfremden Aufgaben kann 
das sicher funktionieren? 

Abbildung 1: Stufen des automatisierten Fahrens 
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„P iep! Bitte übernehmen Sie!“ Diese 
oder ähnliche dringende Meldun-
gen werden Fahrende in hochauto-

matisierten Fahrzeugen hören, wenn die 
Automatik kurzfristig die Kontrolle über 
das Fahrzeug zurück an den Menschen 
geben muss. 

Die Gründe für eine Übernahmeaufforde-
rung (Take-Over-Request, TOR) können 
vielfältig sein: ein technischer Defekt, 
eine unerkannte Straßenmarkierung oder 
durch Umweltbedingungen verringerte Er-
kennungsleistung des Systems. Oder auch 
nur das Verlassen des zulässigen Level-3- 
Bereichs ist einer der Gründe für die Aus-
lösung einer Übernahmeaufforderung. 

In Fahrzeugen, die hochautomatisiertes 
Fahren (ab Level 3, vgl. SAE[1], siehe Ab-
bildung 1) anbieten, dürfen Fahrende 
während der Fahrt die Kontrolle über das 
Fahrzeug an die Automatik abgeben und 
sich anderen – nichtfahrbezogenen – Auf-
gaben (Non-Driving-Related-Tasks, NDRT) 
zuwenden. Dabei müssen sie die Fahrauf-
gabe jederzeit unverzüglich wieder über-
nehmen können.[2] 

Insbesondere im beruflichen Kontext wer-
den Fahrende im Automatikmodus des 
Fahrzeugs vermutlich mit anderen Auf-
gaben beschäftigt sein. Da sind beispiels-

weise Telefongespräche zu erledigen, 
Notizen zu machen, Tabellen auf dem Com-
puter zu erstellen, ein Fortbildungs video 
zu schauen oder andere Aufgaben, die 
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nichts mit der Fahraufgabe zu tun haben. 
Sie sind „out of the loop“, also weg von 
der Fahraufgabe.[3] Fahrende kontrollieren 
 dabei weder das Fahrzeug noch überwa-
chen sie die Fahrsituation.[4] 

Nach der Übernahmeaufforderung müssen 
Fahrende erst einmal die aktuelle, nicht-
fahrbezogene Aufgabe beenden, sich einen 
Überblick über die Verkehrslage verschaf-
fen, die physische Kontrolle des Fahrzeugs 
(zum Beispiel Hände ans Steuer) wieder 
übernehmen und dann entscheiden, was zu 
tun ist (zum Beispiel Spur wechseln, brem-
sen oder andere Aktionen). Statt Fahrende 
von Aufgaben zu entlasten, erhöht sich so-
gar die Arbeitsbelastung.[5][6] Auch der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat im 
Beschluss von 2015 den Forschungsbedarf 
zu Kriterien der Übernahmebereitschaft er-
kannt.[7] Auf Basis der aktuellen Ergebnis-
se einer Simulatorstudie der Autorin und 
des Autors dieses Beitrags und der Litera-
turrecherche wurde ein erstes Ampelmo-
dell vorgeschlagen, das die Gefährdungs-
beurteilung und GUROM (Online-Tool zur 
Analyse, Beurteilung und Prävention von 
Mobilitätsgefahren) unterstützen kann. 

Aktueller Forschungsstand 

Ergebnisse aktueller Studien[8] zeigen, 
dass nichtfahrbezogene Nebenaufgaben 

die Zeit verlängern, bis Fahrende wieder 
„in the loop“ sind, also die Fahraufgabe 
vollständig übernommen haben. Beson-
ders ungünstig sind Aufgaben, die ein Ge-
rät erfordern, das vor der Übernahme erst 
einmal abgelegt werden muss.[9] 

Ähnelt die nichtfahrbezogene Aufgabe 
strukturell stark der Fahraufgabe, werden 
also für diese Aufgabe beispielsweise Infor-
mationen visuell aufgenommen und Aktio-
nen manuell ausgeführt, so beeinflusst sie 
ebenfalls die Übernahmefähigkeit negativ. 
Das könnte beispielsweise das Ausfüllen 
von Listen oder das Bedienen von Compu-
tersimulationen sein. 

Es ist anzunehmen, dass fahrfremde Auf-
gaben, die Fahrende auch geistig fordern, 
bei dienstlich veranlassten Fahrten an 
 Bedeutung zunehmen werden. Die spezi-
fischen Wirkungen einzelner Aufgaben-
eigenschaften wurden in der bisherigen 
Forschung eher untergeordnet betrachtet.
Bislang ist wissenschaftlich noch nicht 
schlüssig geklärt, inwiefern Art und Aus-
maß geistiger Belastung durch eine fahr-
fremde Aufgabe die Sicherheit einer Über-
nahme beeinflussen. 

Ebenfalls nicht gut belegt ist, ob aufga-
benbedingte Belastungen die Fahrenden 
geistig und gefühlsmäßig beeinträchtigen, 
beispielsweise Stress oder Ermüdung her-
vorrufen. Offen ist auch, ob kürzere Über-
nahmezeiten automatisch zu weniger si-
cheren Übernahmen führen. 

Deshalb untersuchte das Institut für Arbeit 
und Gesundheit (IAG) gemeinsam mit der 
Professur Ingenieurspsychologie und an-
gewandte Kognitionsforschung der Tech-
nischen Universität Dresden (TUD) den 
Einfluss verschiedener Aufgabeneigen-
schaften auf die Übernahmezeit und -qua-
lität sowie auf negative Folgen der Bean-
spruchung. Die Untersuchungen wurden 
im Rahmen des Projekts FP 429 „Aufgaben-
einflüsse auf die Übernahme aus hochauto-
matisierter Fahrt“ durchgeführt. 

Die Fragen, die sich stellen, sind klar: Gibt 
es Aufgaben, die als nichtfahrbezogene 
Aufgabe besser geeignet sind als  andere? 

Welchen zusätzlichen psychischen Be-
lastungen sind Fahrende ausgesetzt, die 
nichtfahrbezogene, aber berufsbezogene 
Tätigkeiten während der hochautomatisier-
ten Fahrt erledigen? 

Methode „Fahrfremde Aufgabe“ 

Als Nebenaufgabe für die Fahrenden wurde 
eine computerbasierte Routenplanungs-
aufgabe konzipiert, die für Forschungs-
zwecke diverse Variationsmöglichkeiten 
bietet. Die Variationsmöglichkeiten bezie-
hen sich auf die für die Aufgabenlösung 
notwendigen Ressourcen: 

• das deklarative Gedächtnis (Erinnern 
von Fakten) 

• das menschliche visuelle System (mit 
darauffolgender manueller Aktion bei 
Drag-and-drop) 

• dem Merken eines Aufgaben-
zwischenstands (Problemzustands-
ressource) 

Diese Variationsmöglichkeiten wurden 
anhand von Überlegungen zur „Theory of 
Threaded Cognition“[10] vorgesehen. 

Die Routenplanungsaufgabe wurde schon 
im Vorfeld einer Online- und einer Real-
studie auf dem Lausitzring erfolgreich ein-
gesetzt.[11] 

Fahraufgabe 

Die Studie wurde im dynamischen Simu-
lator des IAG in Dresden durchgeführt. In 
der Simulationssoftware SILAB[12] entwi-
ckelte das Projektteam aus IAG und TU 
Dresden mehrere Fahrten mit drei unter-
schiedlichen Übernahmeszenarien (siehe 
Abbildung 2). 

Auf allen Strecken fuhr das Fahrzeug nach 
dem manuellen Start auf einem Rastplatz 
automatisch auf die Autobahn, überholte 
langsamere Fahrzeuge, wechselte die Spur 
und passte die gefahrene Geschwindigkeit 
an die Umgebungsbedingungen an. Wäh-
rend dieser Fahrt fiel die Automatik aus, 
zum Beispiel aufgrund nicht eindeutiger 
Spurmarkierungen oder zu geringer Sicht-
weite durch Nebel. Der Fahrer beziehungs-

Bislang ist wissen-
schaftlich noch nicht 
schlüssig geklärt, 
 inwiefern Art und 
Ausmaß geistiger 
 Belastung durch eine 
fahrfremde Aufgabe 
die Sicherheit einer 
Übernahme beein-
flussen.“ 
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weise die Fahrerin hatte dann acht Sekun-
den Zeit, die Kontrolle zu übernehmen. Die 
Fahrenden mussten nach der Übernahme 
auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren 
(zum Beispiel ein vorausfahrendes Fahr-
zeug, das stark bremste). 

Durch experimentelle Variationen der 
NDRT wurden die Personen in unterschied-
licher Weise beansprucht. 

Die untersuchten Aufgabeneigenschaften 
wurden hinsichtlich der Schnelligkeit, mit 
der die Fahrenden übernehmen, und ihres 
Unfallpotenzials beurteilt. Zusätzlich wur-
den in dem Beurteilungsinstrument die aus 
den Aufgabeneigenschaften resultierende 
psychische Beanspruchung und mögliche 
kurzfristige negative Beanspruchungsfol-
gen zusammengefasst. Diese leiten sich aus 
der durchgehenden Messung von Blickbe-
wegungen, der Herzratenvariabilität und 

den Werten der ausgefüllten Fragebögen an 
zwei beziehungsweise drei Messzeitpunk-
ten ab. Ein Überblick der verwendeten Ins-
trumente und der Messzeiträume sind in 
Tabelle 1 zu finden. 

Zur Datenerhebung konnten 76 Versuchs-
personen eingeladen werden, die den 
umfangreichen Einschlusskriterien (etwa 
jährliche Fahrleistung, Visus, Gesundheits-
werte) genügten. Davon mussten vier Perso-
nen während des Versuchs ausgeschlossen 
werden. Eine Person konnte nicht teil-
nehmen, da sie ausgeprägte Ängstlich-
keit vor der automatisierten  Fahrfunktion 
 verspürte. Die teilnehmenden Personen 
waren zwischen 18 und 54 Jahren alt. Die 
jährliche Fahrleistung der Personen be-
trug mindestens 10.000 Kilometer pro Jahr. 
15 Personen hatten ein Fahrsicherheitstrai-
ning absolviert, fünf Personen gaben an, 
an der Entwicklung von hochautomatisier-

ten Fahrzeugen beteiligt zu sein. Weitere 
28 Personen hatten keinerlei Erfahrungen 
mit fortschrittlichen Assistenzsystemen 
(ADAS). 

In der Untersuchung absolvierten die 
Teilnehmenden drei Fahrten im Simula-
tor des IAG mit der hochautomatisierten 
Fahrfunktion. Die Versuchspersonen soll-
ten als Mitarbeitende eines Cateringunter-
nehmens dienstlich zu Kundschaft fahren. 
Während der automatisierten Fahrt soll-
ten in zwei Fahrten weitere Lieferungen in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
(Variation der kognitiven Ressourcen) ge-
plant werden. Für korrekt gelöste Routen-
aufgaben wurde ein finanzieller Bonus in 
Aussicht gestellt, der durch fehlerhaft oder 
unbearbeitete Aufgaben wieder verringert 
wurde. Bei einer dritten Fahrt mussten die 
Versuchspersonen keine Routenplanungs-
aufgabe lösen. 

Abbildung 2: Übernahmeszenarien FP 429 
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Die Fahrten dauerten je etwa 40 Minuten. 
Nach 28 beziehungsweise 35 Minuten 
hochautomatisierten Fahrens wurde eine 
Übernahmeaufforderung ausgelöst. Dabei 
bearbeitete eine Gruppe von 34 Personen 
Aufgaben, die es erforderten, sich stets den 
aktuellen Ergebnisstand der Aufgabe zu 
merken, um die Route nach einer Unter-
brechung weiter bearbeiten zu können 
 (Beanspruchung der Problemzustands-
ressource). Die anderen 35 Personen be-
arbeiteten die Routenplanungsaufgabe, 
ohne sich den aktuellen Ergebnisstand 
merken zu müssen (keine Beanspruchung 
der Problemzustandsressource). Jede Per-
son bearbeitete die Aufgaben einmal unter 
Bedingungen, die das Lesen der Informa-
tionen und Ausführen der Routenplanung 
per Drag-and-drop erschwerten (erhöhte 
visuell-manuelle Beanspruchung), und 

einmal ohne erhöhte visuell-manuelle 
 Beanspruchung. Die Reihenfolge, in der 
die Aufgabenbedingungen und die Fahrten 
absolviert wurden, waren ausbalanciert, 
um Reihenfolgeeffekte auszuschließen. 

Tabelle 1: Übersicht der Fragebögen und der Messzeitpunkte der Erhebung 
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Konstrukte Fragebogen Vor der Fahrt Während der Fahrt Nach der Fahrt Verwendung 

Workload 
 (eindimensional) 

Deutsche Rating Scale 
of Mental Effort (RSME; 
Eilers et al., 1986; 
Zijlstra, 1995) 

X X X Alternative 
 unabhängige 
Variable 

Skala allgemeine 
zentrale Aktiviertheit 
(Bartenwerfer, 1969) 

X X X Studienvergleich 

Workload (mehrdim.) DLR-Workload Assess-
ment Technique (DLR-
WAT; Grippenkoven et 
al., 2018) 

X X X Manipulationscheck 
fahrfremde Aufgabe 

Beanspruchungsbilanz Wuppertaler Screening 
Instrument Psychische 
Beanspruchung (WSIB; 
Wieland & Hammes, 
2014) 

X X Abhängige Variable 

Schläfrigkeit Deutsche Karolinska 
Sleepiness Scale (KSS; 
Miley-Åkerstedt et al., 
2016) 

X X X Mediator/abhängige 
Variable 

Vertrauen (State) Vertrauen im Umgang 
mit automatischen 
Systemen (Pöhler et al., 
2016) 

X X Kontrollvariable 

Trust in Automation 
(TiA, Körber, 2019) 

X Kontrollvariable 

Gedanken „Gedanken“ (selbst 
erstellt) 

X Kontrollvariable 

Ergebnisse der 
 Datenauswertung 

Die Auswertung der Daten der Studie er-
gab folgendes Bild: 

Alle nichtfahrbezogenen Aufgaben, die nur 
mit einem Gerät bearbeitet werden können, 
das in der Hand gehalten werden muss, 
sind nicht geeignet. Ebenfalls nicht geeig-
net sind Aufgaben, die hohe Anforderun-
gen an die visuelle Informationsaufnahme 
stellen, zum Beispiel Werte ablesen, Ände-
rungen in Tabellen beobachten. 

Nichtfahrbezogene Aufgaben, die hohe An-
forderungen an die kognitive Verarbeitung 
stellen, sind nur bedingt geeignet. Darun-
ter fallen Tätigkeiten wie Planen und Ent-
scheiden oder auch eine eher oberflächli-
che Bearbeitung von Dokumenten. 

Arbeiten, die wenig Anforderungen sowohl 
an die kognitive als auch an die visuelle 
Verarbeitung stellen und dabei ohne Hand-
geräte auskommen, sind wahrscheinlich 
geeignet, um sie während der automati-
sierten Fahrt in Level 3 auszuüben. 

Es war während der Studie nicht möglich, 
Eigenschaften von nichtfahrbezogenen Auf-
gaben zu finden, die sich als geeignet für das 
automatisierte Fahren in Level 3 eignen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
derartige Aufgaben gibt (siehe Abbildung 3). 
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Allerdings fühlten sich im Simulatorver-
such die Versuchspersonen bei der Fahrt 
ohne Nebenaufgaben zunehmend schläf-
riger, blieben aber unter dem kritischen 
Schwellwert.[13] Bei Fahrten mit NDRT wur-
de dieser Effekt nicht gemessen. 

Die Ergebnisse der Simulatorstudie legen 
nahe, dass weiterer Forschungsbedarf 
besteht, um ein umfassenderes, praxis-
gerechtes Beurteilungsinstrument zu er-
stellen, das zum Beispiel Speditionsunter-
nehmen nutzen können, um zusätzliche 
Beanspruchungen durch die fahrfremde 
Tätigkeit abzuschätzen. Ziel ist es, das pra-
xisgerechte Instrument zur Gefährdungs-
beurteilung für zukünftige Mobilität leicht 
handhaben zu können. 

Die aktuellen Unfallzahlen aus den USA 
deuten darauf hin, dass die Zeit kurz nach 
der Übernahme besonders gefährlich für 
ungeschützte Verkehrsteilnehmende ist. 
Unfälle mit ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden (Kinder, Rad fahrende Per-
sonen) wurden in Level-3-Fahrzeugen im 
manuellen Modus meist kurz nach der 
Übernahme aus hochautomatisierter Fahrt 
dokumentiert.[14]  ←

Abbildung 3: Entscheidungsampel – Beurteilung der Aufgabeneigenschaften 
für die NDRT 
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Prüfung und Zertifizierung von aktiv 
leuchtender Warnkleidung 
Key Facts 

• Aktiv leuchtende Warnkleidung soll zu einer erhöhten Sichtbarkeit und damit 
verbundener Sicherheit der Benutzenden, auch in schlecht ausgeleuchteten 
Umgebungen, führen 

• Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) machte Grundlagenforschungen 
hinsichtlich der Rundumsichtbarkeit von Personen, der nötigen Leuchtdichte 
der Leuchtmittel in Abhängigkeit der Entfernung und der Blendung durch die 
Leuchtmittel 

• Der Aufbau eines „Photometrischen Labors“ im IFA zur Ermittlung der Leucht-
dichte sowie die Erweiterung eines entsprechenden Prüfgrundsatzes unter 
Berücksichtigung der elektrischen Sicherheit von LEDs und Lichtleitern ermög-
lichen die Messung und Bewertung von leuchtenden Flächen an Warnkleidung 

Autorinnen und Autoren 

 Olaf Mewes 
 Corina Walther 
 Christian Werner 
 Pascal Buslei 

Retroreflektierende Warnkleidung ist weitgehend wirkungslos, wenn die Benutzenden nicht 
durch eine fremde Lichtquelle angeleuchtet werden, deshalb arbeiten Hersteller an aktiv leuch-
tender Warnkleidung. Das IFA hat die Anforderungen an Warnkleidung mit aktiver Beleuchtung 
untersucht. 

W arnkleidung als Teil der Per-
sönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) findet in einer Vielzahl 

von Bereichen Anwendung, unter ande-
rem im Straßenverkehr, auf Baustellen, 
im innerbetrieblichen Transport und Ver-
kehr, im Hafenumschlag und auf Flughä-
fen. Retroreflektierende Bestandteile der 
Warnkleidung sollen bei Dunkelheit unter 
anderem die 360-Grad-Sichtbarkeit, also 
die Rundumsichtbarkeit, und damit die 
Sicherheit der Benutzenden gewährleis-
ten. Die Anforderungen an diese  „passive“ 
Warnkleidung hinsichtlich ihrer Beschaf-
fenheit und Prüfung sind in der Norm 
DIN EN ISO 20471[1] dargelegt. Diese Klei-
dung ist aber bei Dunkelheit weitgehend 
wirkungslos, wenn die Benutzenden nicht 
durch eine Fremdlichtquelle angeleuchtet 
werden, sei es durch das Abblendlicht des 
rollenden Verkehrs oder das Scheinwerfer-
licht von Arbeitsmaschinen. Es kann aber 
auch zu Verdeckungen der retroreflektie-
renden Anteile der Warnkleidung durch 
Gegenstände wie zum Beispiel durch zu 
 transportierende Mülltonnen bei Abfall-

werkern und Abfallwerkerinnen kommen. 
Auch hier besteht die Gefahr, dass diese 
Personen dann nicht wahrgenommen wer-
den können. 

Aktivitäten und Ergebnisse 

Um die Sichtbarkeitslücke außerhalb des 
Scheinwerferlichts, bei diffusen Lichtver-
hältnissen, Schattenbildungen oder Ver-
deckungen zu schließen, arbeiten ver-
schiedene Hersteller an Lösungen für aktiv 
leuchtende Warnkleidung.  Darüber hin-
aus beauftragte die Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekom-
munikation (BG Verkehr) das Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV (IFA) mit einer 
Grundsatzuntersuchung, um Anforderun-
gen an Warnkleidung mit aktiver Beleuch-
tung zu ermitteln und festzulegen. Folgen-
de Fragen wurden dabei näher betrachtet: 

• Wie viele LEDs oder LED-Bänder 
 müssen auf der Schutzkleidung 
 mindestens aufgebracht und wie 
müssen sie positioniert sein, um 

eine umfassende Sichtbarkeit der 
Träger und Trägerinnen bei Nacht zu 
garantieren? In diesem Zusammen-
hang wurden Fragen zur Farbe, Hel-
ligkeit, Blendung und dem Abstrahl-
winkel (Öffnungswinkel) von LEDs 
untersucht. 

• Wie wird die Stromversorgung der 
LEDs garantiert? Stichworte sind hier 
die Akkusicherheit und die Akku-
laufzeit – da sie maßgeblich die Ver-
fügbarkeit der aktiven Beleuchtung 
über die Länge eines Arbeitstages 
bestimmen. 

• Ist die elektrische Sicherheit ge-
währleistet? Wie gut ist die elektro-
magnetische Verträglichkeit? Gibt es 
Auswirkungen elektromagnetischer 
Felder (EMF) für die Sicherheit von 
Implantatträgern und -trägerinnen? 

• Wie gut ist die Widerstandsfähigkeit 
der mit LEDs ausgestatteten Kleidung 
gegenüber Witterungseinflüssen und 
mechanischen Anforderungen? Wie 
gut lässt sich diese Warnkleidung 
reinigen? 
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Untersucht wurden verschiedene Leucht-
mittel wie einzelne LEDs, LED-Bänder und 
Lichtwellenleiter in unterschiedlichen 
Bauformen. Dabei kam eine Messtechnik 
(Handgerät zur Leuchtdichtemessung, Typ 
Mavo Spot 2) zur Beurteilung der Bauele-
mente hinsichtlich ihrer Leuchtdichte un-
ter verschiedenen Abstrahlwinkeln zum 
Einsatz. 

Abbildung 1: Geschirr mit aktiver 
 Beleuchtung (einzelne LEDs) 
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Abbildung 2: Sicht in das „Photometrische Labor“ 
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In mehreren Feldversuchen wurde die 
Sichtbarkeit von LEDs in verschiedenen 
Anordnungen, Leuchtdichten und Farben 

anhand von Probandenbefragungen un-
tersucht. Aus Entfernungen von 50, 100 
und 150 Metern konnten somit erste Er-
fahrungswerte über die Reichweite der 
LEDs mit Leuchtdichten von 10, 100 und 
400 cd/m² ermittelt werden. Diese Ergeb-
nisse wurden von einem deutschen Ar-
beitskreis als informativer Anhang in die 
DIN/TS 91418:2021-07[2] übernommen. 

Die Auswertung der Fragebögen ergab, 
dass 20 Prozent der Befragten im Nah-
bereich (Entfernung ein Meter zur Licht-

quelle) von LEDs mit einer Leuchtdichte 
von > 1.000 cd/m² geblendet werden. Des 
Weiteren kamen die LED-Farben Gelb, 
Weiß und Rot zum Einsatz. 80 Prozent der 
Versuchsteilnehmenden gaben an, dass 
aus einer Entfernung von 150 Metern die ro-
ten LEDs gegenüber den gelben LEDs deut-
licher erkennbar waren. Um Blendungen 
zu vermeiden, ist in der Norm die maxi-
mal erlaubte Leuchtdichte von 1.000 cd/m² 
festgeschrieben. Diese Angabe konnte in 
den Feldversuchen bestätigt werden. Des 
Weiteren wurde festgestellt, dass schnell 

In mehreren Feldversuchen wurde die Sichtbarkeit von 
LEDs in verschiedenen Anordnungen, Leuchtdichten und 
Farben anhand von Probandenbefragungen un tersucht.“ 
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blinkende LEDs von den Verkehrsteilneh-
menden als störend empfunden werden. 
Diese Funktion sollte keinesfalls im Stra-
ßenverkehr verwendet werden. 

Weitergehende Untersuchungen an mit 
LEDs und Lichtleiter bestückter Warn-
kleidung zeigten, dass es zu Verdeckungs-
effekten der Leuchtmittel durch Hände, 
Arme, Körperbewegungen, umgehängte 
Taschen oder Tragegurte kommen kann, 
sodass eine Rundumsichtbarkeit nicht 
gewährleistet ist. Diesem Umstand gilt 
es durch eine ausreichende Anzahl und 
eine intelligente Anordnung der Leucht-
mittel auf der Warnkleidung entgegen-

zuwirken. Bei Lichtleitern ist eine gleich-
mäßige Verteilung der Leuchtdichte ein 
wichtiges Kriterium. 

Die Norm DIN/TS 91418, die die Aspekte 
der aktiven Beleuchtung betrachtet und 
als „Add-on“ zu den bestehenden Warn-
kleidungsnormen DIN EN ISO 20471 und 
DIN EN 17353[3] gewertet wird, soll nun-
mehr auch außerhalb von Deutschland 
Anwendung finden. Aus diesem Grund ist 
geplant, ein europäisches Normungsvor-
haben zu starten. Die DIN/TS 91418  wurde 
von Mitarbeitenden der BG Verkehr, ver-
schiedener Prüfinstitute, der Kommis-
sion Arbeitsschutz und Normung (KAN) 
sowie Herstellern von Warnkleidung und 
Leuchtmitteln erarbeitet, um auf den Be-
darf des Marktes und insbesondere auf 
den Prüf- und Zertifizierungsbedarf nach 
der PSA-Verordnung[4] schnellstmöglich 
zu reagieren. 

Neues „Photometrisches 
 Prüflabor“ im IFA 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus der 
durchgeführten Grundsatzuntersuchung 
wurde der bestehende Prüfgrundsatz zur 
Prüfung und Zertifizierung von Warnklei-
dung um die Anforderungen der Teilas-
pekte für die aktive Beleuchtung (unter 
anderem die Leuchtdichte, die Akku-
sicherheit, die elektrische Sicherheit und 
die Waschbarkeit) erweitert und in einem 
neuen DGUV Test Prüfgrundsatz „GS-IFA-
P17“[5] veröffentlicht. Um die Wirksamkeit 
aktiv leuchtender Warnkleidung beurtei-
len zu können, wurde im IFA ein „Photo-
metrisches Labor“ zur Bestimmung der 
Leuchtdichte des gesamten Kleidungsstü-
ckes eingerichtet. Kernstück des Labors ist 
eine spezielle Leuchtdichtekamera, mit der 

die leuchtenden Flächen vermessen und 
bewertet werden können. Die Messung mit 
diesem kalibrierten Messsystem erfolgt an 
einer Prüfpuppe, die sich um 360 Grad 
dreht. Somit können alle Betrachtungs-
winkel einer Warnkleidung erfasst werden. 

Für geprüfte und zertifizierte Warnkleidung 
mit aktiver Beleuchtung vergibt das IFA das 
DGUV Test Prüfzeichen „Sichere aktive Be-
leuchtung“, wenn diese auch die Anforde-
rungen der DIN/TS 91418 erfüllt.  ←

Leuchtdichte 

Die Leuchtdichte ist die einzige licht-
technische Grundgröße, die vom 
menschlichen Auge wahrgenommen 
wird. Sie beschreibt einerseits den 
 Helligkeitseindruck einer Lichtquelle 
und andererseits den Helligkeitsein-
druck einer Fläche und wird in Candela/
Fläche (cd/m2) gemessen. Abbildung 3: Abbildung des DGUV Test 

Zeichens „Sichere aktive Beleuchtung“ 
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Fußnoten 

[1] DIN EN ISO 20471 „Hochsichtbare Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen: 2013 + A1:2016“, Beuth Verlag GmbH, 09/2017. 
[2] DIN/TS 91418 „Aktiv leuchtende Warnkleidung in Ergänzung zu DIN EN ISO 20471 und DIN EN 17353 – Ausstattung aktiv leuchtender 
 Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen“, Beuth Verlag GmbH, 07/2021. 
[3] DIN EN 17353 „Schutzkleidung – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen – Prüfverfahren und Anforderungen“, 
Beuth Verlag GmbH, 11/2020. 
[4] Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur 
 Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates. 
[5] DGUV Test Prüfgrundsatz „GS-IFA-P17“ 
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Vorrang für barrierefreie Mobilität 

Key Facts 

• Barrierefreie Mobilität ist keine freiwillige Leistung, sondern ein Recht, das in
vielen Gesetzen verankert ist 

• Viele Menschen wünschen sich ein lückenloses, übersichtliches, günstiges und 
großzügig aufgebautes ÖPNV-Netz 

• Neu entwickelte App hilft dabei, Barrieren zu erfassen und barrierefreie Routen
zu ermitteln

Autor 

Sven Rademacher 

Menschen mit Beeinträchtigung werden durch viele Barrieren im Verkehr in ihrer Mobilität 
behindert. Dabei ist das Recht auf eine barrierefreie Mobilität in verschiedenen Gesetzen 
verankert und sie ist eine Investition in die Zukunft der Gesellschaft. 

M obilität heißt Beweglichkeit, 
 Lebendigkeit, Wandel und hat 
einen hohen Stellenwert. Sie 

wird als Symbol unserer heutigen Zeit be-
trachtet: mobil sein, mobil kommunizieren, 
mobil arbeiten, mobil denken. Mobilität 
führt zur Erweiterung unseres Aktionsra-
dius und zur aktiven Auseinandersetzung 
mit der Umwelt. Sie eröffnet immer neue 
Wahlmöglichkeiten, beispielsweise bei der 
Freizeitgestaltung, und dient der Aufnahme 
und Aufrechterhaltung von sozialen Kon-
takten. Das sollte auch für mobilitätsein-
geschränkte Menschen gelten. 

In Deutschland hat etwa jeder zehnte 
Mensch eine schwere Behinderung, fast 
ein Drittel der Betroffenen ist über 75 Jahre 
alt. Mit dem demografischen Wandel wird 
der Anteil der Menschen mit Behinderung 
weiter ansteigen. Beim Thema barrierefreie 
Mobilität muss es also nicht nur um eine 
sichere und komfortable Fortbewegung ge-
hen, sondern auch um gesellschaftliche 
Teilhabe und die Möglichkeit, das Leben 
aktiv zu gestalten. 

Recht auf barrierefreie Mobilität 

Zudem ist barrierefreie Mobilität keine frei-
willige Leistung, sondern ein Recht, das in 
vielen Gesetzen verankert ist. Dazu zählen 

die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK), die Fahrgastrechteverordnung der 
EU, das Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) und das Personenbeförderungsge-
setz (PBefG).[1] Letzteres schreibt die voll-
ständige Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) seit dem 
1. Januar 2022 vor. Vor dem Hintergrund
der UN-BRK, die 2009 von der Bundes-
republik Deutschland unterzeichnet wur-
de, kommt der barrierefreien Mobilität
eine besondere Schlüsselrolle zu. Das Ziel 
der Konvention ist die gleichberechtigte
Teilhabe von allen Menschen an allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens. Die 
Mobilität von Menschen mit Behinderung
gehört zu den zentralen Voraussetzungen 
einer selbstbestimmten und gleichberech-
tigten Teilhabe (Artikel 9 und Artikel 20
der UN-BRK).

In diesem Zusammenhang rücken nicht 
nur das Recht auf Bildung und inklusive 
Schule, sondern auch die Lebensbereiche 
Arbeit, Wohnen und Freizeit von Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Menschen 
mit Behinderung in den Fokus. Ziel ist zum 
Beispiel, Menschen mit Behinderung und 
mobilitätsbehinderten Personen einen 
gleichberechtigten Zugang zu Arbeits-, Kul-
tur- und Freizeitangeboten bereitzustellen. 
Im Bestreben, Partizipation, Selbstbestim-

mung, Wahlmöglichkeiten und Inklusion 
für jeden Menschen zu erreichen, muss Mo-
bilität als fundamentale Voraussetzung er-
möglicht werden. 

Barrierefreie Strukturen 
 schaffen 

Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund. 
Zum einen geht es aus verkehrstechnischer 
Perspektive darum, Strukturen zu verän-
dern, den Straßenverkehr barrierefreier und 
kommunikationsfreundlicher zu gestalten. 
Wer heute ein barrierefreies Mobilitätsan-
gebot plant und aufbaut, spart in Zukunft 
Kosten für den deutlich teureren Umbau. 
Die Digitalisierung erleichtert zudem die 
Umstellung auf inklusive Mobilität und 
 deren Angebote. 

Smartphone-Apps können möglichst bar-
rierefreie Routen durch den öffentlichen 
Raum aufzeigen (siehe „Barrieren an Hal-
testellen“). Auch geht es aus mobilitäts-
pädagogischer Perspektive darum, Kinder 
und Jugendliche durch eine adäquate Ver-
kehrserziehung auf die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr vorzubereiten. Hinzu kommt, 
dass barrierefreie Mobilitätsangebote auch 
Vorteile für Menschen ohne Behinderung 
bieten, die zum Beispiel durch eine Opera-
tion oder eine Verletzung vorübergehend 
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eingeschränkt sind. Oder die mit Rollator, 
sperrigem Gepäck oder Kinderwagen un-
terwegs sind. Wir alle können sehr schnell 
vorübergehend oder dauerhaft mobili-
tätsbehindert werden. Nach Angaben der 
„Aktion Mensch“ sind nur rund drei Pro-
zent der Behinderungen angeboren. Meist 
sind Krankheiten, seltener auch Unfälle 
die Auslöser. 

Ziel muss also sein, mobilitätseinschrän-
kende Barrieren, die für Menschen mit 
Behinderung oftmals unüberwindbare 
Hürden darstellen, abzubauen. Die Lebens-
qualität aller steigt mit einem inklusiven 
und barrierefreien Mobilitätsangebot deut-
lich, weil dieses auf Komfort und leichten 
Zugang setzt. Viele Menschen wünschen 
sich zum Beispiel ein lückenloses, über-
sichtliches, günstiges und großzügig auf-
gebautes ÖPNV-Netz. Zudem fördert die 
Begegnung im öffentlichen Raum und 
Verkehr die gegenseitige Rücksichtnah-
me. Eine inklusive Gesellschaft ist eine 
hilfsbereitere Gesellschaft. 

Einschränkungen im Alltag –  Umfrage der „Aktion Mensch“ 

Die alltäglichen Einschränkungen in der Mobilität von Menschen mit Behinderung 
 belegen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der „Aktion Mensch“ aus dem 
Jahr 2022[2]: Jeweils 26 Prozent der Befragten mit Beeinträchtigung gaben an, häufig 
auf nicht barrierefreie Bahnhöfe oder Haltestellen sowie öffentliche Verkehrsmittel zu 
 stoßen. 

Fast ein Drittel der befragten Menschen mit Beeinträchtigung fühlt sich im Alltag häu-
figer durch zu kurze Fußgänger- und Ampelschaltungen eingeschränkt. Personen mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung sind mit 40 Prozent besonders häufig davon betrof-
fen. Im Vergleich dazu sind es bei Menschen ohne Beeinträchtigung nur 17 Prozent. 

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der befragten Menschen ohne Beeinträchtigung erledigt 
alltägliche Wege, wie zum Beispiel Arztbesuche oder Behördengänge, in bis zu 20 Minu-
ten. Bei den Befragten mit starker Beeinträchtigung schafft es hingegen nur ein Drittel 
(34 Prozent) in dieser Zeit. Fast zehn Prozent, die sich im Alltag stark beeinträchtigt 
fühlen, benötigen für solche Wege sogar länger als eine Stunde. 

Mehr als ein Drittel der Menschen mit Beeinträchtigung traut es sich zudem nicht zu, 
selbstständig unterwegs zu sein und zu reisen (34 Prozent). Unter denjenigen mit einer 
sichtbaren Beeinträchtigung ist dieses fehlende Vertrauen mit 57 Prozent besonders 
ausgeprägt. Fast ein Drittel der Befragten mit Beeinträchtigung fühlt sich unterwegs 
unsicher und alleingelassen. Bei Menschen mit einer starken Beeinträchtigung sind es 
sogar 40 Prozent. 

Abbildung 1: EScooter können beispielsweise für Menschen mit einer 
 Sehbehinderung zu einer gefährlichen Barriere im Straßenverkehr werden. 
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Barrieren an Haltestellen 

Um die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personenverkehr (ÖPV) weiter voranzu-
bringen, hat die TU Chemnitz gemeinsam 

Die Lebens qualität 
aller steigt mit  einem 
inklusiven und bar
rierefreien Mobili
tätsangebot deut
lich, weil dieses auf 
 Komfort und leichten 
Zugang setzt.“ 
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mit zehn Projektpartnerinnen und -part-
nern eine App zur Erfassung von Barrie-
ren an Haltestellen entwickelt. Das Ver-
bundprojekt „OPENER next“[3] unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ulrich Heinkel an 
der TU Chemnitz wurde vom Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2022 in 
der Kategorie „Daten und Innovationen“ 
ausgezeichnet. 

Die Vision von „OPENER next“ ist es, den 
ÖPV in Deutschland attraktiver zu gestal-
ten. „Der Ansatz des Projektes basiert dabei 
auf einem gesellschaftlichen Füreinander, 
was bedeutet, dass Bürgerinnen und Bür-
ger dazu beitragen können, Haltestellen 
und deren Eigenschaften bundesweit flä-
chendeckend mittels einer von uns entwi-
ckelten App zur Datenerhebung zu erfassen 
und aktuell zu halten“, berichtet Heinkel. 
Das Besondere dabei sei, dass nicht nur der 
Erfassungsaufwand auf mehrere Schultern 

Bürgerinnen und Bür ger können dazu beitragen, Halte
stellen und deren Eigenschaften bundesweit flä chen
deckend mittels einer App zu erfassen und aktuell zu 
halten.“ 

verteilt wird, sondern auch, dass die Er-
fassung kontinuierlich und bedarfs gerecht 
stattfinde. 

„Die eigens dafür entwickelte App namens 
‚OpenStop‘ soll es interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern durch Beantworten kur-
zer Fragen ermöglichen, Barrieren und Ei-
genschaften von Haltestellen schnell und 
einfach zu erfassen, etwa beim Warten auf 
den nächsten Bus“, ergänzt René Apitzsch, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt. 

Die Daten werden mithilfe der App standar-
disiert erfasst und zu OpenStreetMap, einer 
weltweiten gemeinsamen offenen Daten-
basis, übertragen. Durch den freien Zugang 
zum stetig zunehmenden Datenbestand 
können bereits jetzt auch andere Projek-
te darauf aufbauen und eigene Lösungen 
entwickeln. Im Projekt „OPENER next“ sol-
len die Daten dazu verwendet werden, die 
Routenauskünfte im ÖPV zu verbessern. 

„So können alle Menschen und insbeson-
dere jene mit Mobilitäts-, Seh- oder Hör-
einschränkungen schon vor Reiseantritt 
erfahren, ob eine geplante Route barriere-
frei ist und welche Alternativen es gegebe-
nenfalls gibt“, erläutert Apitzsch. Darüber 
hinaus sollen die Daten dazu dienen, eine 
barrierefreie Indoor-Navigation an Bahn-
höfen umzusetzen und den Ausbau von 
Bus- und Bahnhaltestellen inklusiver und 
bedarfsgerechter zu planen.  ←

Dieser Bericht erschien zuerst im DVR Report 

 (Ausgabe 01/2023). 

Fußnoten 

[1] UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz, https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/
un-brk.html (abgerufen am 19.02.2024); Fahrgastrechteverordnung der EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32021R0782 (abgerufen am 19.02.2024); Personenbeförderungsgesetz, https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/personen-
befoerderungsgesetz.html (abgerufen am 25.01.2024). 
[2] https://delivery-aktion-mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/aktion-mensch-faktenblatt-online-befragung-mobilitaet.pdf?v=2c18ff75 
(abgerufen am 19.02.2024). 
[3] Informationen zum Verbundprojekt „OPENER next“: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/11560 (abgerufen am 19.02.2024). 

https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/un-brk.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782
https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/personenbefoerderungsgesetz.html
https://delivery-aktion-mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/aktion-mensch-faktenblatt-online-befragung-mobilitaet.pdf?v=2c18ff75
https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/11560
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Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen – 
Befragung zu Gewalt gegen Einsatzkräfte 

Key Facts 

• Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die DGUV haben vom 4. November 
2023 bis zum 14. Dezember 2023 eine bundesweite Befragung zum Thema 
Gewalt gegen Einsatzkräfte durchgeführt 

• Mehr als 6.500 aktive freiwillige Feuerwehrmitglieder haben rückgemeldet, 
welche Rolle Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen und tätliche 
 Angriffe in ihrem Alltag spielen 

• Die Hälfte der Befragten gab an, Gewalterfahrungen, vor allem mit 
 Beschimpfungen und Beleidigungen, gemacht zu haben 

Autorinnen und Autor 

 Anne Gebhardt 
 Esther Foege 
 Thomas Wittschurky 

Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte ist immer wieder ein Thema. Mit einer bundes-
weiten Befragung von mehr als 6.500 Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr gibt es einen 
datenbasierten Überblick. Die Ergebnisse der Umfrage helfen, die richtigen Präventions-
angebote zu machen. 

Der Begriff „Gewalt und Belästigung“ in der Arbeitswelt im Sinne des Übereinkommens 
Nummer 190 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wird definiert als „eine Band-
breite von inakzeptablen Verhaltensweisen und Praktiken oder deren Androhung, gleich 
ob es sich um ein einmaliges oder ein wiederholtes Vorkommnis handelt, die auf physi-
schen, psychischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden abzielen, diesen zur Folge 
haben oder wahrscheinlich zur Folge haben, und umfasst auch geschlechtsspezifische 
Gewalt und Belästigung“. 

Das Thema „Gewalt gegen Einsatz- 
und Rettungskräfte“ ist ein bedeu-
tendes Problem, das sich auch in 

den Medien stark widerspiegelt. Allerdings 
erreichen die gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger nur wenige Unfallanzeigen, 
die in einen Zusammenhang mit Gewalt-
erlebnissen gebracht werden können. Die 
meisten Vorfälle, in denen Gewalt gegen 
Einsatzkräfte in welcher Form auch im-
mer eine Rolle spielt, verursachen keine be-
handlungsbedürftigen Gesundheitsschäden 
und sind deshalb nicht meldepflichtig. Die 
Psyche leidet dennoch darunter. „Wirklich 
massive Gewalt habe ich Gott sei Dank noch 
nicht erlebt. Aber mal am Hals oder am Arm 
gepackt zu werden und gesagt zu bekom-
men: ‚Ich hau dir jetzt eine rein‘ – das ist für 
mich eigentlich schon Standard“, sagt Jan-
Henrik Büthe, Notarzt und Ortsbrandmeis-
ter: „Wir wissen vorher nie genau, was uns 
erwartet. Innerhalb von wenigen  Sekunden 
müssen wir Entscheidungen treffen und 
abliefern. Dann noch angepöbelt oder an-
gegriffen zu werden, belastet doppelt und 
macht es uns noch schwerer.“ 

Methodisches Vorgehen 

Die Befragung sollte Aufschluss darüber ge-
ben, in welchem Maße Mitglieder der frei-
willigen Feuerwehren von Gewalterfahrun-
gen betroffen sind und welche Formen von 
Gewalt am meisten verbreitet sind. Auch 
Präventionsmaßnahmen und deren Umset-
zung wurden erfragt. Die Befragung wurde 
als Online-Befragung umgesetzt und über 
verschiedene öffentlichkeitswirksame Kanä-
le des DFV und seiner Mitglieder verbreitet. 
Bereits 2020 und 2023 wurden in Nieder-
sachsen Umfragen dieser Art durchgeführt 
(vgl. DGUV Forum 11/2021 und 12/2023). 

Die aktuelle Befragung startete bundesweit 
am 4. November 2023. Der Befragungszeit-
raum betrug circa sechs Wochen und en-
dete am 14. Dezember 2023. Die Zielgruppe 
waren alle aktiven Feuerwehrangehörigen 
der freiwilligen Feuerwehren in Deutsch-
land. 

Die Umfrage bezog sich insbesondere auf 
die Erfahrungen der vergangenen zwei Jah-
re oder die zuletzt erlebte Situation. 6.594 
aktive freiwillige Feuerwehrmitglieder ha-
ben sich an der Umfrage beteiligt. 86 Pro-
zent sind bereits seit mehr als fünf Jahren 
Mitglied. 
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Abbildung 1: Erleben von Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen oder 
tätlichen Angriffen während der Tätigkeit in den letzten zwei Jahren 

Erleben von Beleidigungen, Beschimpfungen, 
Bedrohungen oder tätlichen Angriffen während 

Ihrer Tätigkeit in den letzten zwei Jahren 

nicht erlebt 
50,5 %

erlebt 

49,5 %

N = 6.578 

Ergebnisse und  
Kernbotschaften 

Gewalt ist kein Einzelfall, sondern ein 
massives Alltagsproblem. 49,5 Prozent 
der Teilnehmenden an der Umfrage hat-
ten als aktives Feuerwehrmitglied in den 
vergangenen zwei Jahren bereits Gewalt 
in Form von Beleidigungen, Beschimpfun-
gen, Bedrohungen oder tätlichen Angriffen 
erlebt. Es handelt sich demnach um ein 
massives Problem, das – leider – zum Ein-
satzalltag der Feuerwehrkräfte dazugehört. 

Verbale Gewalt dominiert: Dabei spielt 
vor allem die verbale Gewalt eine große 
 Rolle. Mit Abstand am häufigsten wurden 
von mehr als 90 Prozent der Befragten Be-
schimpfungen und Beleidigungen mit Wor-
ten und Gesten in den vergangenen zwei 
Jahren erlebt. Über Einschüchterung und 
Bedrohung mit Worten sowie Gesten be-
richten 36 Prozent der Befragten. Belei-
digungen und Beschimpfungen über die 
sozialen Medien haben 16 Prozent erlebt, 
jeweils bezogen auf die vergangenen zwei 
Jahre. 

Zwei Drittel erlebten Verweigerung, Wider
setzen, keine Kooperation: Zwei Drittel 
(66 Prozent) der befragten Einsatzkräfte 
haben in den letzten zwei Jahren Erfahrun-
gen mit Verweigerungen, Widersetzen oder 
fehlender Kooperation im Rahmen von Ein-
sätzen gemacht. 

Mehr als einem Drittel wurde Anfahren 
mit Fahrzeugen angedroht: Angedrohtes 

Anfahren mit Fahrzeugen – etwas mehr 
als ein Drittel (35,9 Prozent) der Befragten 
berichten, dies in den vergangenen zwei 
Jahren erlebt zu haben. Diese Form von 
Gewalt kommt insbesondere bei Einsät-
zen im Straßenverkehr (zum Beispiel bei 
Absperrmaßnahmen) zum Ausdruck, wo 
ein Anteil von fast 78 Prozent unter den 
Befragten Gewalt erlebt hat. 

Mit Abstand am häufigsten wurden von mehr 
als 90 Prozent der Befragten Be schimpfungen 
und Beleidigungen mit Wor ten und Gesten in 
den vergangenen zwei Jahren erlebt.“ 

14 Prozent wurden mit Feuerwerkskörpern 
 beworfen: Rund 14 Prozent der Befragten 
haben rückgemeldet, dass sie in den letz-
ten zwei Jahren mit Feuerwerkskörpern 
beworfen wurden – und zwar nicht nur 
zu Silvester. 

Einzeltäterinnen und Einzeltäter dominie
ren: 89 Prozent der Teilnehmenden gaben 
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an, bei ihrer zuletzt erlebten Situation 
 Opfer von Einzeltäterinnen oder Einzel-
tätern gewesen zu sein. Nur elf Prozent 
der Befragten hatten es mit Gruppen von 
Täterinnen oder Tätern zu tun. 
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Abbildung 2: Erleben der Formen von Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen oder tätlichen Angriffen in den letzten 
zwei Jahren 

In welcher Form haben Sie Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen 
oder tätliche Angriffe in den vergangenen zwei Jahren erlebt?  

(Mehrfachnennungen möglich) 

Beschimpfung/Beleidigung mit Worten/Gesten 91,4 % 

100 % 80 % 60 % 40 % 0 % 20 % 

Verweigerung/Widersetzen/Keine Kooperation 65,6 %

Einschüchterung/Bedrohung mit Worten/Gesten 36,2 %

angedrohtes Anfahren mit Fahrzeug 35,9 %

Beschimpfung/Beleidigung in sozialen Medien 16,2 %

Bewerfen mit Feuerwerkskörpern 13,7 %

Diskriminierungen 7,4 %

Angefahren mit Fahrzeug 7,4 %

sexuelle Gebärden oder Äußerungen 4,1 %

Bedrohung mit gefährlichem Gegenstand 5,8 %

Tätlicher Angriff 9,1 %

Bedrohung in sozialen Medien 2,1 %

Sachbeschädigung 6,2 %

Tätlicher Angriff mit gefährlichem Gegenstand 1,6 %

Bedrohung mit Waffe 2,0 %

Tätlicher Angriff mit Waffe 0,5 %

N = 3.275

Alkohol oder Drogeneinfluss spielt  geringe 
Rolle: Nur 13 Prozent berichteten, dass 
Täterinnen oder Täter erkennbar unter 
 Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. 

Keine Vorhersehbarkeit der Taten: 89 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass die als 

am schlimmsten empfundene Situation 
für sie aufgrund der Einsatzmeldung be-
ziehungsweise Einsatzlage nicht vorher-
sehbar war. 

Respektlosigkeit/mangelnde Wertschät
zung wurden als besonders belastend er-
lebt: Es scheint wenig Verständnis bei den 
Täterinnen und Tätern für die Arbeit der 
Feuerwehr vorhanden zu sein und größten-
teils an Respekt gegenüber den Feuerwehr-
einsatzkräften zu mangeln. So empfinden 
80 Prozent der Befragten vor allem die Re-

spektlosigkeit und mangelnde Wertschät-
zung als schlimm. Jan-Henrik Büthe: „Mir 
geht’s nach persönlichen Angriffen eigent-
lich immer ziemlich schlecht. Und das hat 
einen einfachen Grund: Man nimmt den 
Stress auf sich, kommt zu einer Person hin, 
will helfen und wird dann persönlich be-
leidigt. Da frage ich mich schon manch-
mal: Warum tue ich mir das eigentlich an?“ 

Gewalt bei Einsätzen im Straßenverkehr am 
häufigsten: 78 Prozent der Befragten gaben 
an, Gewalt beim Einsatz im Straßenverkehr 
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erlebt zu haben. Jeweils über ein Drittel 
hat bei technischen Hilfeleistungen und 
Bränden Gewalt erlebt. 
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Abbildung 3: Ergebnisse der Umfrage: Einzeltäterinnen und Einzeltäter oder Gruppe; Alkohol oder Drogeneinfluss; 
 Vorhersehbarkeit der Situation; Belastungserleben durch Respektlosigkeit/mangelnde Wertschätzung 

Zuletzt erlebte Situation: 

Einzeltäter/innen 

88,8 % 
100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

0 % 

20 % 

Gruppe von Täter/innen 

11,2 % 

N = 3.250

Täter/-innen erkennbar unter  
Alkohol- oder Drogeneinfluss: 

Ja 

13,4 % 

Nein 

86,6 % 
100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

0 % 

20 % 

N = 3.191

Vorhersehbarkeit der am schlimmsten 
 empfundenen Situation: 

Ja 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

0 % 

20 % 10,9 % 

Nein 

89,1 % 

N = 3.225

Respektlosigkeit/mangelnde Wertschätzung  
(z. B. Infragestellen der Arbeit der Feuerwehr) 

als schlimm 
empfunden 

80,3 % 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

0 % 

20 % 

als nicht schlimm 
empfunden 

19,7 % 

N = 2.917

Unterschiedliches Meldeverhalten: 78 Pro-
zent der von Gewalt Betroffenen hatten 
den als am schlimmsten empfundenen 
Vorfall innerhalb der Feuerwehr gemel-
det, aber nur 38 Prozent zeigten ihn auch 
bei der Gemeinde oder Polizei an. Wer 
den Vorfall nicht anzeigte, gab vor allem 
mangelnde Erfolgsaussicht und Scheu vor 

zusätzlichen Belastungen an. Immerhin 
neun Prozent derjenigen, die nicht ange-
zeigt hatten, gaben Interesselosigkeit der 
Gemeinde oder der Polizei als Grund an. 

Fazit 

Die Zahl erlebter Gewaltvorfälle gegen Ein-
satzkräfte ist zu hoch. Gewalt findet überall 
und in verschiedenen Formen statt und ist 
mittlerweile während der Feuerwehrein-
sätze keine Seltenheit mehr. Feuerwehr-

mitglieder sind im Rahmen ihrer freiwil-
ligen Tätigkeit viel zu häufig psychischer 
Belastung durch Beleidigungen, Beschimp-
fungen und Bedrohungen ausgesetzt. Das 
Befragungsergebnis macht deutlich, dass 
es weniger um körperliche Gewalt geht. 
Das erklärt auch die geringe Anzahl von 
Unfallanzeigen. 

Mit der Umfrage haben der DFV und die 
Unfallkassen ein aktuelles Thema der 
Einsatz- und Rettungskräfte aufgegriffen 
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und in Kooperation mit der DGUV und 
dem Institut für Arbeit und Gesundheit 
der DGUV (IAG) Erkenntnisse generiert, 

die auf Zahlen basieren und aus denen 
sich Strategien und Präventionsmaßnah-
men ableiten lassen. Die hohe Rücklauf-

quote bei der Befragung zeigt auch den 
Bedarf und das Interesse der Zielgruppe 
am  Thema.  ←

Abbildung 4: Einsatzorte bei Gewalterleben 
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Bei welchen Einsätzen haben Sie Gewalt erlebt?  
(Mehrfachnennungen möglich) N = 3.275

Einsatz im Straßenverkehr 77,9 % 

100 % 80 % 60 % 40 % 0 % 20 % 

technische Hilfeleistung 40,6 %

Brand 36,5 %

Großveranstaltungen (z. B. Konzerte, Volksfeste) 22,2 %

Rettungsdienst / First 16,5 %

Einsatz im häuslichen Umfeld 15,5 %

Anderes 7,9 %

Katastrophenschutz/Großschadenslage 7,7 %

Abbildung 5: Meldeverhalten und Gründe für fehlende Meldung 

Am schlimmsten empfundenen Vorfall gemeldet? 

ja, der FeuerwehrFührungskraft oder 
Kameraden/Kameradinnen 

78,0 % N = 3.252

100 % 80 % 60 % 40 % 0 % 20 % 

ja, der Polizei oder Stadt/Gemeinde 38,0 % N = 3.243

Warum erfolgte keine Meldung an die Polizei oder der Stadt/Gemeinde? N = 2.011

Wenig Aussicht auf Erfolg der Anzeige/Meldung 51,3 % 

100 % 80 % 60 % 40 % 0 % 20 % 

Keine Lust auf weitere Belastungen 43,8 %

Andere Gründe 25,4 %

Interessenlosigkeit bei Polizei oder Kommune 9,1 %

Keinen Ansprechpartner gefunden 2,4 %
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Erkennen und Bewältigen von Einsamkeit 
im betrieblichen Kontext 
Key Facts 

• Einsamkeit äußert sich als ein unangenehmes Gefühl, das entsteht, wenn die
sozialen Beziehungen als unzureichend empfunden werden

• Viele Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit am Arbeitsplatz, der somit 
ideale Voraussetzungen bietet, um auf das Thema aufmerksam zu machen und 
präventiv zu agieren 

• Es gilt, den Betrieb als sozialen Ort zu etablieren, der als Ressource sozialer
Beziehungen dienen kann

Autorinnen 

Dr. Marlen Rahnfeld 
Dr. Lisa Stieler 

Dauerhafte Einsamkeit steht im Zusammenhang mit psychischen und körperlichen Erkrankungen. 
Da Ursachen und Auswirkungen auch im betrieblichen Kontext zu finden sind, sollten sich Betriebe 
mit dem Thema auseinandersetzen. Es werden verschiedene Ansätze der Prävention, Früherken-
nung und Intervention vorgestellt, die im betrieblichen Kontext Anwendung finden können. 

E insamkeit ist kein neues Phänomen, 
aber das Bewusstsein für das The-
ma ist durch die COVID-19-Pande-

mie gestiegen. Es existieren in der For-
schung unterschiedliche Definitionen von 
Einsamkeit. Nach Perlman und Peplau[1] 
erleben Menschen Einsamkeit, wenn sie 
ihre sozialen Beziehungen als qualitativ 
oder quantitativ unzureichend empfinden. 
Dies betrifft sowohl die Beziehungen im 
privaten als auch im beruflichen Bereich 
und ist nicht allein durch das Vorliegen von 
objektiver Isolation erklärbar. Es geht also 
ausschließlich um die selbst eingeschätzte 
Situation. Das macht es wiederum schwie-
rig, denn man sieht einem Menschen die 
Einsamkeit nicht an. Durch Stigmatisie-
rung der Betroffenen und deren eigene 
Schamgefühle wird Einsamkeit häufig ta-
buisiert und nicht angesprochen. 

Tritt Einsamkeit gelegentlich auf, kann dies 
als eine Aufforderung verstanden werden, 
etwas zu tun, beispielsweise wieder mehr 
soziale Kontakte zu pflegen. Einsamkeits-
gefühle können somit auch eine Schutz-
funktion haben. Hält Einsamkeit über  einen 
längeren Zeitraum an, wird sie neben psy-
chischen Erkrankungen wie Depressionen, 

Demenz oder Angststörungen auch mit kör-
perlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Schlaganfällen in Zu-
sammenhang gebracht.[2] Des Weiteren ist 
Einsamkeit mit einer früheren Sterblichkeit 
assoziiert.[3] Problematisch ist, dass einsame 
Menschen lange Zeit kaum auffällig werden. 
Zudem ist bekannt, dass das Krankheitsbild 
vieler psychischer und körperlicher Erkran-
kungen oft mit Verhaltensweisen oder Ge-
fühlen einhergeht, die zu Einsamkeit füh-
ren.[4] Häufig geraten Betroffene deshalb in 
einen Teufelskreis aus Einsamkeit und Er-
krankungen, aus dem sie nur schwer ohne 
externe Hilfe herauskommen.[5] 

Selbst wenn die Ursachen für Einsamkeit 
nicht nur im Kontext der Arbeit zu finden 
sind, wirken sich die Folgen auf das be-
rufliche Umfeld aus, wie durch verringer-
te Leistung oder Fehlzeiten. Neben der 
nüchternen Betrachtung der Kosten, die 
das verursacht, bleibt bei Ausfall Arbeit 
liegen. Mitarbeitende leiden dann womög-
lich nicht nur unter Mehrarbeit, sondern 
der Rückzug von Kolleginnen und Kollegen 
bedeutet auch für sie einen Kontakt oder 
ein informelles Gespräch weniger. Nicht 
zuletzt führen auch Veränderungen in der 

Arbeitswelt zu Bedingungen, die Alleinsein 
und Einsamkeit verstärken können, bei-
spielsweise durch weniger Zusammenar-
beit aufgrund technischer Entwicklungen, 
häufigerer Wechsel des Arbeitgebers oder 
der Arbeitgeberin, neuer Arbeitsformen 
oder der vermehrten Arbeit im Homeoffice. 

Vorgehen und Fragestellungen 
der Literaturrecherche 

Anhand einer systematischen Literaturre-
cherche wurden sowohl wissenschaftliche 
als auch praxisorientierte Veröffentlichun-
gen, nationale und internationale Publika-
tionen ab dem Jahr 2000 sowie klassische 
Werke vor 2000 zum Umgang mit Einsam-
keit im betrieblichen Kontext gesucht, die 
sich um eine oder mehrere der folgenden 
Fragestellungen drehen: 

1. Hat sich die Prävalenz von Einsam-
keit in den vergangenen Jahren in
Deutschland verändert? Welche 
Effekte zeigen sich speziell durch die
COVID-19-Pandemie? 

2. Ist das Problem Einsamkeit in Betrie-
ben oder öffentlichen Einrichtungen
bekannt? 
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3. Welche Präventions- und Früherken-
nungsmaßnahmen sind in Betrieben 
installiert? Welche Tools zur Erken-
nung von Einsamkeit stehen zur Ver-
fügung? 

4. Welche Strukturen und Hilfsangebote 
können im Betrieb genutzt werden, 
um betroffene Beschäftigte am 
Arbeitsplatz zu identifizieren und zu 
unterstützen? 

Prävalenz – wer ist von 
 Einsamkeit betroffen? 

Exakte Zahlen zur Verbreitung von Ein-
samkeit sind schwierig zu ermitteln und 
Schätzungen zur Prävalenz oft nicht gut 
vergleichbar. Im European Loneliness Sur-
vey 2022[6], einer Erhebung der Einsamkeit 
in den Ländern der EU, liegt Deutschland 
im mittleren Bereich: Demnach fühlten 
sich 13 Prozent der Befragten dauerhaft 
einsam. In den Jahren 2008 bis 2017  gaben 
nur acht bis neun Prozent an, langfristig 
einsam zu sein. Einsamkeitsgefühle haben 
also seit der COVID-19-Pandemie zugenom-
men, aber noch ist unklar, wie sich die Prä-
valenzen weiterentwickeln. 

Einsamkeit kann durch bestimmte Aus-
löser und Risikofaktoren bei manchen Per-
sonen mit höherer Wahrscheinlichkeit als 
bei anderen entstehen.[7] Auslöser können 
bestimmte Lebensereignisse oder Lebens-
phasenübergange sein, wie Umzug, Schei-
dung, Krankheit oder Tod von nahen Ange-
hörigen. Ob solche Auslöser zu Einsamkeit 
führen, ist abhängig von den individuel-
len Risikofaktoren. Junge (< 25 Jahre), aber 
auch ältere Erwachsene (> 65 Jahre) sind 
beispielsweise häufiger von Einsamkeit 
betroffen. Zudem sind Erkrankungen und 
allgemein eine schlechtere mentale und 
körperliche Gesundheit häufiger mit Ein-
samkeit assoziiert. Zu umweltbezogenen 
Risikofaktoren zählen Digitalisierung und 
Einsamkeit am Arbeitsplatz. 

Bekanntheit und Prävention von 
Einsamkeit 

Berufstätige Menschen verbringen einen 
Großteil ihrer Zeit am Arbeitsplatz, der 
somit ideale Voraussetzungen bietet, um 

auf das Thema aufmerksam zu machen 
und präventiv zu agieren. Derzeit scheint 
Einsamkeit in deutschen Betrieben aller-
dings noch wenig bekannt zu sein, auch 
wenn gesicherte Studien dazu fehlen. Um 
einer Vereinsamung von Beschäftigten ent-
gegenzuwirken, stehen Unternehmen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, 
um jede und jeden Einzelnen im Blick zu 
behalten und die sozialen Beziehungen im 
Team zu stärken. Als grundlegende Präven-
tionsmaßnahmen haben sich Informieren 
und Kommunizieren auf unterschiedlichen 
Ebenen bewährt. Ein offener und regelmä-
ßiger Austausch führt zur Bildung eines 
Kohärenzgefühls und senkt das Risiko für 
die soziale Isolation der einzelnen Team-
mitglieder. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Gestaltung 
guter Arbeitsbedingungen, beispielsweise 
Aufgaben so zu verteilen, dass sie regelmä-
ßige Abstimmungen und soziale Kontakte 
erfordern. Das legt bereits wichtige Grund-
lagen, mit dem Kollegenkreis verbunden 
zu bleiben.[8] Unterstützen können Unter-
nehmen dies, indem sie sowohl Zeiten als 
auch Räume für offizielle sowie inoffizielle 
Meetings und Zusammenkünfte zur Verfü-
gung stellen. Insbesondere für Beschäftig-
te im Homeoffice können Arbeitgebende 
die erforderliche Hard- und Software für 
soziale Interaktionen bereitstellen sowie 
deren Nutzung aktiv fördern. Da ein  hohes 
Maß an organisatorischer sowie kollegia-
ler Unterstützung im Arbeitskontext einen 
Schutzfaktor bezüglich Einsamkeit dar-
stellt[9], können Unternehmen demnach 
durch verschiedene Maßnahmen ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit, Kameradschaft und 
Verbundenheit unter den Mitarbeitenden 
schaffen, um Einsamkeit am Arbeitsplatz 
entgegenzuwirken. 

Früherkennung von Betroffenen 

Erste (mögliche) Anzeichen von Einsam-
keit sind schwer exakt zu definieren. Auf-
grund der häufigen Komorbiditäten mit 
psychischen und körperlichen Erkrankun-
gen finden sich bei einsamen Menschen 
auch typische Anzeichen für psychische 
Erkrankungen. Allgemein können Gefüh-
le der Überforderung und Machtlosigkeit, 

Desinteresse, Angst des Übergangenwer-
dens, Alkoholismus und andere Suchtpro-
blematiken, Übergriffigkeiten, Leistungs-
abfall sowie vermehrte Krankheitstage auf 
Einsamkeit hinweisen.[10] Durch die starke 
Stigmatisierung und Schamgefühle der Be-
troffenen ist es auch sehr wahrscheinlich, 
dass Betroffene ihren Zustand bedeckt hal-
ten und lange Zeit nicht auffällig werden. 
Führungskräfte und Teammitglieder kön-
nen sich jedoch mit folgenden Fragen[11] 
behelfen: 

• Haben einzelne Mitarbeitende 
 auff ällig wenig Kontakt zu ihren 
 Kolleginnen und Kollegen? 

• Gibt es Mitarbeitende, die nie in 
Erscheinung treten und sich stets 
zurücknehmen? 

• Essen manche Mitarbeitende immer 
allein zu Mittag? 

• Welche Mitarbeitenden beteili-
gen sich nie an Teamaktivitäten/ 
Besprechungen? 

Spezielle Angebote für von 
 Einsamkeit Betroffene 

Für bereits Betroffene empfiehlt es sich, 
niedrigschwellige inner- und außerbetrieb-
liche Hilfsangebote verfügbar zu machen, 
beispielsweise durch professionelle interne 
oder externe Gesprächs- oder Coaching-
angebote. Hier können bestehende genutzt 
und ausgebaut, gegebenenfalls aber auch 
neue geschaffen werden. Durch das starke 
Stigma, das dem Thema anhaftet, ist es ge-
nerell ratsam, sehr behutsam vorzugehen. 

Zu den wichtigsten Faktoren, die vor Ein-
samkeit schützen, gelten ein zufriedenstel-
lendes Beziehungsnetzwerk, eine positive 
Situationsdeutung und die Entwicklung 
von Sinn sowie ein starkes Selbstwirksam-
keitserleben. Für Menschen, die sich nur 
manchmal oder nur leicht einsam fühlen, 
können Interventionen, die diese Fakto-
ren fördern, bereits sehr hilfreich sein. Sie 
profitieren vor allem von Maßnahmen der 
sozialen Aktivierung und Unterstützung 
sowie der Erweiterung der Möglichkeiten 
für soziale Interaktionen.[12] So kann ein 
Betrieb viele Anlässe bieten zusammenzu-
kommen, formell wie informell. Hilfreich 
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sind auch Programme zur Stressbewälti-
gung und -prävention sowie zur Förderung 
der Work-Life-Balance, ergänzt um indivi-
duelle Beratungsangebote im persönlichen 
Gespräch, per Telefon oder Video konferenz 
im Rahmen eines Employee Assistance 
Programs (EAP) oder betrieblicher Sozial-
beratung. Solche Angebote umfassen übli-
cherweise psychologische oder soziale Be-
ratungen zu arbeitsbezogenen, aber auch 
privaten Themen. 

Für Personen, die schon lange einsam 
sind, braucht es anfangs viel Empathie 
und Hilfestellung, in einem geschützten 
Rahmen wieder Vertrauen in die Mitmen-
schen zu erhalten, kommunikatives und 
soziales Verhalten (wieder) zu erlernen 
und die eigene Selbstwirksamkeitserwar-
tung beim Aufbau und Halten von sozia-
len Beziehungen zu stärken.[13] In der Regel 
werden Unternehmen und Einrichtungen 
hier an ihre Grenzen stoßen. Wichtig ist 
zu erkennen, wann professionelle Hilfe 
erforderlich ist, und dann an die entspre-
chenden Fachstellen weiterzuvermitteln. In 
einer professionellen Therapie werden auf 
der Individualebene maladaptive  soziale 
Kognitionen bearbeitet und soziale Fähig-
keiten verbessert. 

Wie bei anderen Themen auch sollte Ein-
samkeit nicht nur als Einzelthema betrach-
tet, sondern bestenfalls in eine Strategie, 
beispielsweise im Rahmen eines umfas-
senden Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM), eingebunden werden. 
Um der Entstehung und Verstetigung von 
Einsamkeit bei Beschäftigten vorzubeu-
gen, braucht es Maßnahmen für Einzelne, 
Teams, Abteilungen sowie den gesamten 
Betrieb. Geeignete Maßnahmen sollten zur 
Aufklärung und Enttabuisierung, Präven-
tion, Früherkennung sowie Intervention 
beitragen. Momentan gibt es noch keine 
speziellen Tools für Betriebe, sodass zum 
aktuellen Zeitpunkt jeder Betrieb selbst 
entscheiden und erproben muss, welche 
Maßnahmen passen könnten. Mit beglei-
tenden Evaluationsstudien sollte dann die 
Wirksamkeit im Einzelnen und als Gesamt-
konzept überprüft werden. 

Schlussfolgerungen 

Die Prävention von dauerhaften Einsam-
keitsgefühlen sollte als gemeinschaft liche 
Aufgabe verstanden werden, die alle be-
trifft und für die alle gemeinsam die Verant-
wortung übernehmen können. Organisa-
tionen können hier von einem verstärkten 

Fokus auf das Thema seit der Pandemie 
profitieren. Einsamkeit darf nicht länger 
ein Tabuthema sein und muss nicht nur im 
öffentlichen Bewusstsein, sondern auch in 
der Arbeitswelt stärkere Beachtung finden. 
Es gilt, einerseits den Betrieb als sozialen 
Ort zu etablieren, der als Ressource dient, 
um hier soziale Beziehungen zu finden und 
zu stärken. Andererseits scheint der Ar-
beitsplatz ein geeigneter Ort zu sein, um 
Menschen mit Angeboten zur Prävention 
und Interventionen gegen Einsamkeit errei-
chen zu können. Zukünftig sollten weitere 
konkrete Praxisempfehlungen formuliert 
und Handlungshilfen zur Verfügung ge-
stellt werden.  ←

Hinweise 

Der Originaltext erscheint unter: Rahnfeld, M. 

& Stieler, L.: Erkennen und Bewältigen von Ein-

samkeit im betrieblichen Kontext. In: Zeitschrift 
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Zuweiserperspektive auf die BG Kliniken – 
Wie zufrieden sind D-Ärztinnen und D-Ärzte? 
Key Facts 

• Alle ambulant tätigen D-Ärztinnen und D-Ärzte wurden erstmals zu ihrer 
Zufriedenheit in der Zusammenarbeit mit den BG Kliniken befragt 

• Die generelle Zufriedenheit mit den BG Kliniken ist hoch – insbesondere 
der Gesamteindruck und die Weiterempfehlungsrate 

• Ein differenzierter Blick auf Aspekte wie Wartezeiten und Erreichbarkeit 
zeigt Optimierungspotenzial 

Autorin 

 Maike Weerts 

Mit einer erstmaligen konzernweiten Durchführung einer Zuweiserbefragung untersuchten 
die BG Kliniken die Zufriedenheit der niedergelassenen D-Ärztinnen und D-Ärzte und erhalten 
wertvolle Anhaltspunkte für die Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit. 

D ie Kliniken der gesetzlichen Unfall-
versicherung haben von Februar 
bis März 2023 zum ersten Mal alle 

bundesweit ambulant tätigen D-Ärztinnen 
und D-Ärzte zur Zufriedenheit mit der Zu-
sammenarbeit mit den BG Kliniken befragt. 

Ziel der Befragung war es, genauere Kennt-
nis über die Zufriedenheit der Zuweisen-
den mit den klinikeigenen Leistungen, 
Prozessen und Organisationsstrukturen zu 
erlangen. Mithilfe der gewonnenen Daten 
können Maßnahmen eingeleitet werden, 
um die Beziehungen zu Zuweisenden in 
den Einzugsgebieten zu festigen und aus-
zubauen. 

Zuweiserbefragungen sind ein zentraler 
Bestandteil des Qualitätsmanagements 
von Einrichtungen im Gesundheitswesen. 
Eine umfassende Patientenversorgung ist 
ohne niedergelassene Ärztinnen und Ärz-
te undenkbar, sodass die  vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den zuweisenden 
Ärztinnen und Ärzten eine zentrale Rolle 
in der hochwertigen medizinischen Ver-
sorgung der BG Kliniken einnimmt. Als 
medizinische Einrichtungen der gesetz-
lichen Unfallversicherung versorgen die 
BG Kliniken Menschen insbesondere nach 
Arbeits- und Wegeunfällen oder mit Berufs-

krankheiten. Daher ist die Perspektive der 
ambulant tätigen D-Ärztinnen und D-Ärz-
te als Zuweisende von hohem Interesse. 

Die Befragung lief über einen Zeitraum 
von sechs Wochen und wurde von einer 
interdisziplinären Projektgruppe begleitet. 
Die Projektgruppe setzte sich standortüber-
greifend aus Mitarbeitenden der Bereiche 
Kunden und Markt, Unternehmenskommu-
nikation, Medizin und Qualitätsmanage-
ment zusammen sowie dem Projektteam 
des Dienstleisters ZEQ. Die Umfrage war 
als Hybridbefragung gestaltet, das heißt, 
die Beantwortung der Fragen war sowohl 
online als auch in klassischer Papierform 
möglich. Ein Drittel der Antworten traf auf 
digitalem Weg ein. Die Rücklaufquote liegt 
mit 604 Antworten von 2.740 versandten 
Fragebögen bei rund 22 Prozent. Für eine 
Vollerhebung bei allen Zuweisenden und 
Nichtzuweisenden ist dies ein guter Rück-
lauf. 

Interessant ist die Verteilung der Anzahl 
von Zuweisungen: Ein gutes Viertel der 
Befragten (26 Prozent) gab an, mehr als 
30 Patientinnen und Patienten im Jahr in 
die BG Kliniken eingewiesen zu haben, der 
größte Anteil hat zwischen elf und 30 Zu-
weisungen (43 Prozent) vorgenommen und 

29 Prozent der Befragten gaben unter elf 
Zuweisungen an. Insgesamt nur zwölf der 
Antwortenden (zwei Prozent) sind bislang 
Nichtzuweisende und haben (noch) keine 
Patientinnen oder Patienten in die BG Kli-
nik eingewiesen. 

Der Fragebogen beinhaltete insgesamt 
27 Fragen und die Befragten konnten sich 
für die Bewertung einer der neun Akutkli-
niken oder einer der beiden ambulanten 
Einrichtungen entscheiden. Nach einem 
allgemeinen Bewertungsteil der Klinik be-
stand die Möglichkeit, bis zu zwei Abteilun-
gen oder Sprechstunden der ausgewählten 
Klinik differenzierter zu beurteilen. 

Die befragten D-Ärztinnen und D-Ärzte 
konnten ihre Einschätzung anhand einer 
fünfstufigen Skala zum Ausdruck bringen, 
diese reichte von 1 (sehr zufrieden) über 
3 (teilweise zufrieden) bis 5 (gar nicht zu-
frieden). Die Zuweisenden wurden darüber 
hinaus gebeten, die Bewertung der Zufrie-
denheit mit anderen Krankenhäusern zu 
vergleichen. Anhand der Frage „Verglichen 
mit anderen Einrichtungen beurteile ich 
diese als: besser/gleich/schlechter“ konnte 
so eine zusätzliche Information erhoben 
werden, die für die Ableitung von Stärken 
und Potenzialen genutzt wurde. 
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Ergebnisse 

Insgesamt zeigen sich die niedergelas-
senen D-Ärztinnen und D-Ärzte sehr zu-
frieden mit der Zusammenarbeit mit den 
BG Kliniken. Die Ergebnisse bewegen sich 
bei durchgängig allen Fragen auf der fünf-
stufigen Skala zwischen 1 (sehr zufrieden) 
und 3 (teilweise zufrieden). 

Als Stärken der BG Kliniken konnten insbe-
sondere der sehr gute Gesamteindruck und 
eine hohe Weiterempfehlungsrate identi-
fiziert werden. Der Mittelwert bei der Frage 
„Ich bin mit dem Gesamteindruck der Ein-
richtung der BG Kliniken zufrieden“ liegt 
bei 1,85 und für die wichtige Frage nach 
der „Weiterempfehlung der Einrichtung an 
Kolleginnen und Kollegen“ bei 1,95. 

Die Antworten auf die offene Frage „Aus 
welchen Gründen entscheiden Sie sich 
für eine Zuweisung in diese Einrichtung?“ 
verdeutlichen den guten Gesamteindruck: 
Hier werden neben der „hohen Fachkom-
petenz“, den „schwierigen und komplexen 
Fällen“ sowie dem „umfangreichen Fach-
gebietsspektrum und Spezialisierungen (in-
klusive Spezialsprechstunden)“ die „sehr 
gute Behandlung und Versorgungsqualität“ 
und die „Mit- und Weiterbehandlung von 
BGlichen Fällen“ genannt. Weiterhin spielt 
die „Zulassungsqualifikation der Einrich-
tung“ eine entscheidende Rolle. Schließ-
lich bieten auch „gute Erfahrungen“, der 
„persönliche Bezug“ sowie die „kooperative 
Zusammenarbeit“ Anlass für die Zuweisun-
gen in eine der BG Kliniken. 

Verbesserungspotenziale 

Die Befragung zeigte ferner auf, dass es ins-
gesamt noch eines weiteren Ausbaus des 
operativen Zuweisermanagements in den 
Kliniken bedarf. Die identifizierten Hand-
lungsfelder sind insbesondere die Themen 
„Wartezeiten auf Termine“ und „Erreich-
barkeit“. Hier wurde mit 2,84 respektive 
2,91 jeweils nur eine mittlere Zufrieden-
heit erreicht. 

Die befragten D-Ärztinnen und D-Ärzte wün-
schen sich außerdem eine verbesserte In-
formation und Klarheit über ihre jeweilige 

Ansprechperson, die Zufriedenheit liegt 
bei 2,70. Auch die offene Frage nach Opti-
mierungspotenzial in der Zusammenarbeit 
bestätigte dies. Auf die Frage „Welche zu-
sätzlichen Maßnahmen oder Informationen 
wünschen Sie sich, um die Zusammenar-
beit zu optimieren?“ stand der Wunsch nach 
klar benannten und definierten Ansprech-
personen bei vielen Standorten weit oben. 

Ein wichtiger Aspekt in der Zusammenar-
beit ist ein möglichst reibungsloser und 
umfänglicher Informationsfluss zwischen 
allen Beteiligten. Hier gibt es ebenfalls 
noch Verbesserungspotenzial. So liegt die 
Zufriedenheit der Befragten bei der Frage 
„Die mitgegebenen Informationen nach 
der Versorgung meiner Patientinnen und 
Patienten ermöglichen mir eine nahtlose 
Weiterbehandlung“ bei 2,60 und kann da-
her noch weiter ausgebaut werden. 

Eine hohe Zufriedenheit herrscht mit dem 
Wert 2,10 dagegen durchgängig in Bezug 
auf das Fort- und Weiterbildungsprogramm 
der BG Kliniken für die D-Ärztinnen und 
D-Ärzte und die regelmäßige Information 
darüber. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Zufriedenheit der niedergelas-
senen D-Ärztinnen und D-Ärzte mit den 
BG Kliniken sehr hoch ist. Ein Handlungs-
feld mit Optimierungspotenzial ist für alle 
Kliniken die Verbesserung des operativen 
Zuweisermanagements. Hier stehen insbe-
sondere die Wartezeiten und Erreichbar-
keit sowie die Klarheit über die richtige An-
sprechperson im Fokus. Die hohe fachliche 
Expertise, die Mit- und Weiterbehandlung 
der BGlichen Patientinnen und Patienten 
sowie die sehr gute Behandlungs- und Ver-
sorgungsqualität sind Aspekte, die von den 
Befragten sehr geschätzt werden. Daraus 
ergeben sich eine hohe Zufriedenheit mit 
dem Gesamteindruck und eine hohe Wei-
terempfehlungsrate. 

Mithilfe der Befragung konnten Stärken 
und Verbesserungspotenziale in der Zu-
sammenarbeit identifiziert werden. Die Er-
gebnisse werden nun durch die Kliniken 
analysiert und bewertet, um anschließend 
entsprechende Verbesserungsmaßnahmen 
daraus abzuleiten.  ←
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Abbildung 1: Ergebnisse der Zuweiserbefragung 

Gesamteindruck 

Weiterempfehlung 

Informationsangebot 
Fort- und Weiterbildung 

Informationen zur 
Weiterbehandlung 

Klarheit Ansprechperson 

Wartezeit Termine 

Erreichbarkeit 

5 4 3 1 2 

1,95 

2,10 

2,60 

2,70 

2,84 

2,91 

1,85 

sehr 
zufrieden 

gar nicht 
zufrieden Bewertung* 

*Gesamtmittelwert je Frage 
Antwortmöglichkeiten: 
1 (sehr zufrieden) 2 (überwiegend zufrieden) 3 (teilweise zufrieden) 
4 (weniger zufrieden) 5 (gar nicht zufrieden) 
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Geschichte der Selbstverwaltung in der 
Unfallversicherung (Teil III) 
Key Facts 

• Die Wiederherstellung der Selbstverwaltung mit ihrer paritätischen Besetzung
der Selbstverwaltungsorgane in der Sozialversicherung bildete eine wichtige
demokratische Grundlage der Bundesrepublik 

• Die staatlichen Rahmenregelungen verdichteten sich nach 1945 zusehends und 
engten in manchen Handlungsfeldern die Ausfüllungskompetenz der Berufs-
genossenschaften ein

• Der stetige Ausbau und die Reformen der Sozialversicherung brachten für die
Unfallversicherung langfristig eine Stärkung von Prävention und Rehabilitation
mit sich

Autor 

Dr. Sebastian Knoll-Jung 

Nach dem Ende des Nationalsozialismus entstand in der Bundesrepublik wieder eine selbst-
verwaltete Sozialversicherung. Die nun paritätische, von Beschäftigten und Arbeitgebenden 
besetzten Selbstverwaltungsorgane waren und sind ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. 
Wiederherstellung, Ausbau, Reformen und Umbau sind die Dynamiken eines stetigen Entwick-
lungsprozesses bis heute. 

M it dem Ende der nationalsozialis-
tischen Herrschaft und des von 
ihr angefachten Zweiten Welt-

kriegs stand auch die Unfallversicherung 
1945 vor einem Neuanfang. Die Arbeit der 
Berufsgenossenschaften setzte sich unter 
Aufsicht und Kontrolle der Militärbehör-
den fort. Die Organisationsstruktur blieb 
grundsätzlich bestehen. Eine Wiederein-
setzung der Selbstverwaltung konnte sich 
unter den verschiedenen Besatzungsmäch-
ten zunächst allerdings nicht vollziehen. 

Die Währungsreform von 1948 brachte 
auch für die soziale Sicherung  finanzielle 
Einbußen mit sich: Die Guthaben und 
Rücklagen wurden abgewertet, während 
die Renten in voller Höhe in D-Mark er-
bracht werden mussten. 

Die Teilung Deutschlands vollzog sich auch 
auf dem Gebiet der Sozialversicherung: In 
der Sowjetischen Besatzungszone wurde 
diese vereinheitlicht und in der DDR dann 
unter neuer Trägerschaft zur „Sozialversi-
cherung des Freien Deutschen Gewerk-

schaftsbunds“. Somit lag der Arbeitsschutz 
in der DDR allein unter staatlicher Kontrol-
le. In den westlichen Besatzungszonen ver-
traute man auf bestehende Institutionen, in 
der Bundesrepublik dann auch wieder auf 
das Strukturprinzip der Selbstverwaltung. 

Wiedereinführung der 
 Selbstverwaltung in der 
 Bundesrepublik 

Die Arbeit der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in der neu gegründeten Bun-
desrepublik musste mit entsprechenden 
neuen Gesetzen und Gesetzesreformen 
legitimiert werden. Das am 23. Mai 1949 
in Kraft getretene Grundgesetz (GG) re-
gelte zunächst nur, dass dem Bund die 
Gesetzgebung für Arbeitsrecht, Arbeits-
schutz und Arbeitsvermittlung sowie 
für die Sozialversicherung die konkur-
rierende Gesetzgebung zustanden. Das 
bedeutete, dass die Länder nur dann 
Befugnisse hatten, wenn der Bund von 
seinem Recht kein Gebrauch machte 
(Artikel 72 und 74 Abs. 12).[1] Artikel 87 

regelte zudem die bundes- und landes-
unmittelbare Zuständigkeit über die Ver-
sicherungsträger.[2] Ganz grundsätzlich 
garantierte das Grundgesetz auch die 
Koalitionsfreiheit, also die Bildung von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereini-
gungen nach Artikel 9 Abs. 3.[3] Es legte 
den Grundstein hin zu einer sozial- und 
rechtsstaatlichen Demokratie, in der auch 
die selbstverwaltete Sozialversicherung 
eine wichtige Gestaltungsrolle spielen 
sollte. 

Erste Versuche der Wiedereinsetzung der 
Selbstverwaltung gab es auf Landesebene 
im Freistaat Bayern, wo Ende 1948 ein Ge-
setz zur Wiederherstellung der Selbstver-
waltung in der Sozialversicherung erlassen 
wurde.[4] Verwirklicht wurde diese Einzel-
lösung allerdings nicht. Bis es zu einer bun-
deseinheitlichen Regelung kam, sollte es 
weitere drei Jahre dauern. Am 22. Februar 
1951 trat das „Gesetz über die Selbstver-
waltung und die Veränderungen von Vor-
schriften auf dem Gebiet der Sozialversi-
cherung“ in Kraft.[5] Das 1934 installierte 
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Führerprinzip wurde hiermit endgültig be-
seitigt. Dabei revidierte das neue Selbstver-
waltungsgesetz nicht nur die Eingriffe der 
Nationalsozialisten in die Organisations-
struktur der Sozialversicherung. Es stellte 
auch die Selbstverwaltung wieder her und 
vereinfachte sie, indem es für alle Sozialver-
sicherungszweige eine paritätische Selbst-
verwaltung vorsah. Allerdings gab es hier 
einige wenige Ausnahmen, wie die land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 

Um die unterschiedlichen Erwerbsstruktu-
ren abzubilden, setzten sich deren Vertre-
terversammlungen zu je einem Drittel aus 
der versicherten Arbeitnehmerschaft, den 
Selbstständigen ohne fremde Arbeitskräfte 
und den Arbeitgebenden zusammen. An-
sonsten blieb es bei den Ersatzkassen bei 
einer reinen Versichertenvertretung und bei 
der Knappschaftsversicherung wurde die 
Zweidrittelmehrheit der Versichertenver-
treter wiederhergestellt. 

Die paritätische Zusammensetzung bedeu-
tete gerade für die Unfallversicherung eine 
wesentliche Änderung gegenüber dem Zu-
stand vor 1933 und zugleich eine Stärkung 
der Beschäftigtenseite. Bei der Krankenver-
sicherung bedeutete die paritätische Be-
setzung jedoch einen Machtverlust für die 
Beschäftigten. Sie hatten hier zuvor zwei 
Drittel gestellt. Aus diesem Grund standen 
die sozialdemokratische Opposition und 
die Gewerkschaften dem Gesetz auch ab-
lehnend gegenüber.[6] 

Neu regelte das Gesetz zudem die Organisa-
tionsstruktur, also die Vorsitze, Vorstände 
und Geschäftsführungen der Organe so-
wie Beisitze bei den Versicherungsämtern. 
Als weiteres Element der Demokratisierung 
wurde der Ablauf der Urwahlen für eine 
Vertreterversammlung getrennt nach Un-
ternehmern und Versicherten festgelegt. 
Die Vorschlagslisten hierzu erstellten je-
weils die Gewerkschaften und die Vereini-
gungen der Arbeitgeber. Die Vertreterver-
sammlung wählte dann ebenfalls getrennt 
den Vorstand. Für die Durchführung der 
ordentlichen Wahlen hatte der Bundes-
minister für Arbeit eine Wahlordnung zu 
erlassen und einen Bundeswahlbeauftrag-
ten zu bestellen. Diese bestimmte auch die 
Richtlinien zur Wahl der Beisitzer bei den 
Oberversicherungsämtern.[7] 

So stellte ein mit sechs Seiten recht kurzes 
Gesetz die Selbstverwaltung in der Sozial-
versicherung wieder her und bereitete die 
Basis für eine lebendige Ausgestaltung der 
Demokratie auch im sozialen Bereich. 

Abbildung 1: Arbeitsschutzplakat nach Kriegsende 
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Reformen und Ausdehnungen in 
den 1950er-Jahren 

Nach Erlass des kurz als „Selbstverwal-
tungsgesetz“ bezeichneten Gesetzestex-
tes war die Arbeit des Gesetzgebers zur 
Wiederherstellung einer selbstverwalte-
ten Sozialversicherung noch nicht beendet. 
Viele Stellschrauben waren nachzuziehen. 
Schon 1952 kam es zum ersten Änderungs- 
und Ergänzungsgesetz. Es diente unter 
anderem der Ausdifferenzierung der Be-
sonderheiten der verschiedenen Unfallver-
sicherungsträger und der Konkretisierung 
zu den Wahlen.[8] Eine Wahlordnung wurde 
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daraufhin erlassen. Auf dieser Grundlage 
fanden 1953 die ersten Wahlen zu den Or-
ganen der Selbstverwaltung in der Sozial-
versicherung statt.[9] 

1952, im Jahr vor diesen Wahlen, erfolgte 
eine weitere Ausdehnung der Unfallversi-
cherung durch die Fünfte Berufskrankhei-
ten-Verordnung. Nun waren es insgesamt 
40 Berufskrankheiten, für die Entschädi-
gungsleistungen gezahlt wurden.[10] Als 
besonders schwerwiegend stellte sich in 
der Versicherungspraxis insbesondere in 
der Frühphase der Bundesrepublik die Sili-
kose, umgangssprachlich  Staublunge, der 
Bergleute heraus. Sie wurde mit unter-
schiedlichen Ansätzen und großem Auf-
wand bekämpft.[11] 

Mitte der 1950er-Jahre vollzog sich außer-
dem die institutionelle Neuorganisation 
der Sozialversicherung. Aufbau und Ver-
fahren der Sozialgerichtsbarkeit ordnete 
das Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 3. Sep-
tember 1953 neu. Es sah folgenden Instan-
zenweg vor: Nach Vorverfahren in von den 
Versicherungsträgern einzurichtenden Wi-
derspruchsstellen waren Sozialgerichte, 
Landessozialgerichte und dann das Bun-
dessozialgericht zuständig.[12] Letzteres 

nahm im September 1954 in Kassel seine 
Arbeit auf. 

Auch eine andere Einrichtung bekam eine 
neue rechtliche Grundlage. Den Zweck 
dieses neuen Gesetzes verrät sein lan-
ger Titel: „Gesetz über die Errichtung des 
Bundesversicherungsamts, die Aufsicht 
über die Sozialversicherungsträger und 
die Regelung von Verwaltungszuständig-
keiten in der Sozialversicherung und der 
betrieblichen Altersfürsorge“, kurz: Bun-
desversicherungsamtsgesetz.[13] Anstelle 
des Reichsversicherungsamts trat nun das 
Bundesversicherungsamt als selbstständi-
ge Bundesbehörde mit Sitz in Berlin. 

Ohne gesetzliches Zutun gingen die Be-
rufsgenossenschaften auf dem Feld der 
Heilbehandlung schon früh dazu über, 
neue berufsgenossenschaftliche Kran-
kenhäuser zu errichten. Geführt wurden 
diese Einrichtungen unter der Trägerschaft 
von Vereinen, zu denen sich meist meh-
rere  Berufsgenossenschaften zusammen-
schlossen.[14] Schließlich passte 1957 ein 
Gesetz zur Neuregelung der Geldleistungen 
in der gesetzlichen Unfallversicherung die 
bisherigen Renten dem veränderten Lohn- 
und Preisgefüge an.[15] 

Die Politik forcierte den Wiederaufbau eines 
starken Sozialstaats. Dieser war von einem 
großen wirtschaftlichen Aufschwung, dem 
sogenannten Wirtschaftswunder, begleitet. 
Die günstigen politischen und wirtschaft-
lichen Voraussetzungen eröffneten den Un-
fallversicherungsträgern den Spielraum für 
die Reformen und Ausdehnungen in  dieser 
Zeit. 

Das Unfallversicherungs- 
Neuregelungsgesetz von 1963 

Rückblickend erscheint in den 1960er-Jah-
ren besonders ein Gesetz prägend, das 
Neuregelungsgesetz von 1963. Ihm gingen 
zähe politische Verhandlungen voran. Die 
Gesetzesreform fasste das dritte Buch der 
Reichsversicherungsordnung, das bisher 
die gesetzliche Unfallversicherung abdeck-
te, völlig neu. Bemerkenswerte inhaltliche 
Änderungen bildete etwa die Dynamisie-
rung der Renten. Wie dies zuvor schon bei 
der großen Reform der Altersrenten von 1957 
erfolgte, gab es nun eine Anpassung der Un-
fallrenten an den Zuwachs der Löhne und 
Gehälter. Bei der Rentenbemessung entfiel 
nun zudem eine Berücksichtigung von Vor-
schäden einer verletzten Person und es kam 
zu einer Neuordnung des Abfindungsrechts. 

Ohne gesetzliches Zutun gingen die Berufs genossenschaften 
auf dem Feld der Heil behandlung schon früh dazu über, neue 
berufsgenossenschaftliche Krankenhäu ser zu errichten.“ 
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Neu war zudem, dass der Unfallverhütung 
ein höherer Stellenwert beigemessen wur-
de. Sie stand fortan als gleichrangige Auf-
gabe neben der Unfallentschädigung.[16] 
Auch die medizinische und berufliche 
 Rehabilitation wurde weiter gestärkt. 

Außerdem enthielt das Gesetz eine Rege-
lung, wonach die auch aufgrund hoher 
Rentenlasten in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten befindliche Bergbau-Berufsge-
nossenschaft (BBG) durch Umverteilung, 
also finanzielle Leistungen der anderen 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, 
entlastet wurde.[17] Diese Vorgabe der Las-
tenverteilung unter den Versicherungs-
trägern vonseiten des Gesetzgebers stieß 
nicht auf deren Wohlwollen und stellte 
letztlich auch einen Eingriff in die Selbst-
verwaltung dar. In diese Richtung ging 
auch ein Versuch der Zusammenlegung 
der Berufsgenossenschaften, der aller-
dings keinen Einzug in das Gesetz fand. 
Es kam zwar zu einer Aufforderung des Ar-
beitsministeriums an den Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten (HVBG), einen Zusammenlegungsplan 
zu erstellen – was heftige Debatten aus-
löste –, doch blieb diese letztlich ohne 
 Folgen.[18] 

Als weitere Änderungen in den 1960er-Jah-
ren sind zudem die Ausdehnung auf 47 Be-
rufskrankheiten (1961) und die weitere An-
passung der Renten (1964) zu verbuchen.[19] 

Neuausrichtung der 
 Sozialpolitik ab 1969 

Während die große Koalition von 1966 bis 
1969 kaum Neuerungen in der Sozialver-
sicherung mit sich brachte, änderte sich 
dies mit dem Regierungsantritt von Willy 
Brandt 1969. Es herrschte eine Aufbruchs-
stimmung und die sozialliberale Koalition 
stand ganz im Zeichen eines Ausbaus der 
sozialen Sicherung. Sie legte den Schwer-
punkt auf eine vorsorgende Sozialpolitik. 
Arbeits- und Unfallschutz standen weit 
oben in dem umfangreichen Reform-
katalog.[20] Exemplarisch für die soziale 
Agenda steht etwa die Renten reform von 
1972 oder das Aktions- und Forschungs-
programm „Humanisierung des Arbeits-

lebens“, das 1974 aufgelegt wurde und 
letztlich bis 1989 in über 1.600 Einzel-
projekten Forschung für eine menschen-
gerechte Arbeit vorantrieb.[21] 

Auch die Unfallversicherung war wichti-
ger Teil der Reformpolitik, sowohl auf dem 
Feld der Gesetzgebung als auch praktisch 
im Ausbau des Arbeitsschutzes. 

Im Jahr 1972 erfolgte eine wesentliche Aus-
weitung des versicherten Personenkreises 
durch das „Gesetz über Unfallversicherung 
für Schüler und Studenten sowie Kinder in 
Kindergärten“.[22] 

Im Folgejahr nahm die Regierung mit dem 
„Gesetz zur Weiterentwicklung des Selbst-
verwaltungsrechts und zur Vereinfachung 
des Wahlverfahrens“[23] und einer Verord-
nung zur Änderung der Wahlordnung für 
die Sozialversicherungen[24] notwendige 
Anpassungen zur Verbesserung des Wahl-
verfahrens vor. 

Ein großes Reformvorhaben dieser Zeit war 
eine Zusammenfassung des mittlerweile 
unübersichtlich gewordenen Sozialver-
sicherungsrechts. Schon ab 1969 gab es 
Bemühungen, das Sozialrecht in einem 
Sozialgesetzbuch nach Vorbild des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) zusammenzu-
fassen. Es sollte die Reichsversicherungs-
ordnung (RVO) und die vielen geltenden 
Spezialgesetze ersetzen. 

Für die Unfallversicherung bedeutete dies 
insofern eine Erleichterung, da nun auch 
bisher ungeschriebene verwaltungsrecht-
liche Regelungen kodifiziert wurden und 
so für die Praxis Rechtsklarheit geschaf-
fen wurde. 

Von 1976 an begann die Veröffentlichung 
der verschiedenen Teile des Sozialge-
setzbuchs (SGB) zunächst mit einem all-
gemeinen Teil.[25] Der vierte Teil enthielt 
dann gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung, darunter auch für das 
Selbstverwaltungsrecht.[26] Erst 1997 trat 
der siebte Teil in Kraft, mit dem Titel und 
zugleich Auftrag: „Gesetz zur Einordnung 
des Rechts der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in das Sozialgesetzbuch“.[27] Es trans-

formierte das dritte Buch der Reichsver-
sicherungsordnung sachlich weitgehend 
unverändert. 

Parallel zu den gesetzlichen Reformen kam 
es auch zu einem Ausbau der medizini-
schen Rehabilitation und der Verbesserung 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes. Schon 
mit der Gründung der Bundesrepublik war 
auch die berufsgenossenschaftliche Un-
fallverhütungsarbeit wieder aufgenom-
men worden. So gab der Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten ab 1949 die Zeitschrift „Unfallwehr“ 
heraus. Schon ab Ende der 1960er-Jahre 
begann die Neugestaltung der Unfallver-
hütungsvorschriften. Neben diesen blieb 
es bei weiteren altbewährten Mitteln, wie 
etwa dem Unfallverhütungsplakat.  Gerade 
in den 1970er-Jahren kam es zu einer Inten-
sivierung der Bemühungen. Abbildung 2 
steht beispielhaft dafür. Es zeigt Plakate, 
die 1975 in Ausstellungen in Essen und 
Düsseldorf einem großen Publikum ge-
zeigt wurden und von diesem auch be-
wertet werden konnten.

Neben der Stärkung des Arbeitsschutzes 
innerhalb der gesetzlichen Unfallversi-
cherung gab es in den 1970er-Jahren ge-
setzliche und institutionelle Bemühungen 
vonseiten des Staates. 1973 war etwa das 
„Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“, kurz: Arbeitssicherheits-
gesetz (ASiG), erlassen worden. Es stellte 
auch den Berufsgenossenschaften neue 
Instrumente zur Verfügung. Ganz im Zei-
chen dieser Arbeitsschutzoffensive stand 
auch die Gründung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung (BAU) 
1971 in Dortmund. Die Arbeitsschutzthe-
matik wurde sogar Gegenstand einer Brief-
marken-Dauerserie, die von 1971 bis 1973 
erschien und einprägsame schematischen 
Darstellungen zeigte. 

Blieben die Reformbemühungen in den 
frühen 1970er-Jahren noch unverkennbar, 
was sicher auch der noch guten wirtschaft-
lichen Lage geschuldet war, setzten ab Mit-
te der 1970er-Jahre die Wirtschafts- und Be-
schäftigungskrisen dem weiteren Ausbau 
des Sozialstaats engere Grenzen. 



37

DGUV Forum 4/2024     Agenda

Abbildung 2: Unfallverhütungsplakate aus dem Jahr 1975 
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1980er-Jahre, Wieder-
vereinigung und neue 
 Herausforderungen 

Nach der Sozialstaatsexpansion der 1970er-
Jahre bedingten die schwache Haushalts-
lage und die hohe Arbeitslosigkeit in den 
1980er-Jahren einen Konsolidierungskurs. 
Einsparungen waren notwendig geworden. 
Letztlich führten Fragen der Sozialstaats-
finanzierung mit zum Bruch der sozial-
liberalen Koalition und zum Beginn der 
CDU-Kanzlerschaft unter Helmut Kohl.[29] 

1985 durfte die gesetzliche Unfallversiche-
rung sich selbst feiern. Das 100-jährige 

 Jubiläum stand an, begleitet von zahlrei-
chen Veranstaltungen und Publikationen. 
Dies war auch ein Gedenken und eine 
Anerkennung an 100 Jahre erfolgreiche 
Selbstverwaltung. 

Das Gesundheitsreformgesetz (GRG) von 
1988[30] führte die endgültige Alleinzustän-
digkeit der Unfallversicherung bei allen 
Unfällen ein und hob somit die Vorleis-
tungspflicht der Krankenkassen auf. Die 
nun klare Abgrenzung der Versicherungs-
zweige bedeutete eine finanzielle Mehr-
belastung und erhöhten Verwaltungsauf-
wand. Begleitet von Debatten trat diese 
Umstellung erst 1991 in Kraft.[31] 

Die nächste große Herausforderung an 
die Unfallversicherung stellte die Wieder-
vereinigung dar. Weitere Reformvorhaben 
wurden von diesem Aufgabenkomplex 
zunächst verdrängt. Die Angleichung des 
Rechts und die Übertragung der Unfallver-
sicherung auf die neuen Bundesländer er-
folgten durch den Einigungsvertrag vom 
31. August 1990. Bei der praktischen Umset-
zung halfen das Improvisationstalent und 
das Engagement der Selbstverwaltungs-
organe, so etwa bei der Übertragung der 
Versicherungsfälle und der institutionellen 
Ausdehnung. Von der Forschung wird der 
Transformationsprozess auf diesem Feld 
als Erfolg bewertet.[32] Es handelte sich um 
eine enorme Leistung, die sowohl soziale 
Sicherheit im Betrieb schuf als auch Ver-
trauen in den Sozialstaat im Allgemeinen. 

Die weiteren jüngsten zeitgeschichtlichen 
Entwicklungen seien hier nur in Kürze zu-
sammengefasst: Allgemein die Sozialver-
sicherung betreffend kam es 1992 zu einer 
dritten großen Rentenreform und 1995 zur 
Einführung der Pflegeversicherung als neu-
em Versicherungszweig. Er war im Übrigen 
ohne eigene Selbstverwaltungsorgane aus-
gestattet und grundsätzlich an die gesetz-
liche Krankenversicherung angeknüpft. 

Wie bereits erwähnt, fand 1996 durch den 
Gesetzgeber die Überführung der Unfall-
versicherung in das Sozialgesetzbuch 
(SGB) VII statt. Bald danach setzten wei-
tere Reformbestrebungen ein. Es kam sogar 
zu Privatisierungsdebatten.[33] Gleichzeitig 
stieg der Fusionsdruck auf die Unfallver-
sicherungsträger. Bemühungen der Be-
rufsgenossenschaften um eine starke Re-
duzierung ihrer Zahl mündeten so 2008 im 
„Gesetz zur Modernisierung der gesetzli-
chen Unfallversicherung – Unfallversiche-
rungsmodernisierungsgesetz (UVMG)“ vom 
30. Oktober 2008.[34] Es ließ die Zahl von 
2004 noch 35 existierenden gewerblichen 
Berufsgenossenschaften auf nur noch neun 
Träger 2011 zusammenschmelzen. Auch 
die Zahl der Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand sank auf 24. Diese um-
fangreiche Reform soll den Schlusspunkt 
dieses Überblicks bilden. Eine Einschät-
zung der langfristigen Wirkungen gilt es 
abzuwarten. 
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Selbstverwaltung zwischen  
Auf- und Umbau 

Nicht zufällig erscheint die Entwicklung 
der Selbstverwaltung in der Unfallver-
sicherung nach 1945 wie eine Aneinan-
derreihung von Reformprozessen und 
Gesetzesänderungen. Die staatlichen Ge-
setzesaktivitäten, motiviert durch politi-
sche Leitlinien oder äußere Zwänge, vor 
allem in Form von wirtschaftlichen Krisen-
situationen, prägten die kontinuierliche 
Weiterentwicklung. Die Berufsgenossen-
schaften als Selbstverwaltungsorgane be-
gleiteten und beeinflussten diese mal mehr 
und mal weniger. In den Konzentrations-
prozessen bleibt es zudem wichtig, dass 
die Nähe zu den Versicherten wie auch den 
Mitgliedsunternehmen nicht verloren geht. 

Indes blieben und bleiben die Aufgaben 
bestehen und insbesondere Rehabilita-
tion und die Prävention wurden in ihrer 
Bedeutung gestärkt. Hier gilt es, Freiräu-
me konstruktiv zu nutzen. Denn trotz sin-
kender Unfallquoten bleibt die  präventive 

Aufgabenstellung der gesetzlichen Unfall-
versicherung eine Daueraufgabe, die es 
stets innovativ mit Leben zu füllen gilt. 
Für praxisgerechte Lösungen ist hier eine 
unmittelbare Gestaltung und Mitwirkung 

der Beschäftigten und der Arbeitgeben-
den prädestiniert. Zuletzt sollte auch die 
demokratische Legitimierung durch die 
 Sozialwahlen ein stetiges Reformfeld für 
eine lebendige Demokratie sein.  ←

Abbildung 3: Der Arbeitsschutz wurde Gegenstand einer Brief marken-Serie, die von 
1971 bis 1973 erschien. 
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Die Karten werden neu gemischt: Was 
 erwartet uns mit den Europawahlen 2024? 
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Nachrichten 
aus Brüssel

I n knapp zwei Monaten ist es so weit: 
Vom 6. bis 9. Juni 2024 finden die Wah-
len zum Europäischen Parlament in 

den Mitgliedstaaten statt. Dann haben 
rund 400 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger in Europa die Möglichkeit, die Zukunft 
Europas mitzubestimmen und insgesamt 
720 Europaabgeordnete zu wählen, dar-
unter auch 96 aus Deutschland. Aber das 
ist nicht alles. Nach den Wahlen folgt die 
Neubesetzung der Europäischen Kommis-
sion und auch die Präsidentschaftsposten 
der EU-Institutionen werden neu vergeben. 

Gerade in diesem Jahr stehen die Wahlen 
besonders im Fokus, da mit einem politi-
schen Rechtsruck zu rechnen ist. Dieser 
würde die Agenda der EU in der kommen-
den Legislaturperiode maßgeblich beein-
flussen. Die Parteien am rechten Rand 
scheinen nach aktuellen Prognosen aber 
nicht nur im Europäischen Parlament ihren 
Einfluss ausbauen zu können. Vielmehr 
ist auch mit Blick auf zahlreiche Wahlen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten im Jahr 
2024 mit einer Verschiebung der Kräfte im 
Rat zu rechnen. 

Aktuell findet der Wahlkampf statt, den alle 
proeuropäischen Parteien mit Spitzenkan-
didatinnen und -kandidaten führen. Gemäß 

dem Spitzenkandidatensystem übernimmt 
nach der Wahl auf Vorschlag des Europäi-
schen Rates diejenige Spitzenkandidatin 
oder der Spitzenkandidat die Präsident-
schaft der Europäischen Kommission, die 
oder der eine Mehrheit im Parlament hinter 
sich versammeln kann. Das Verfahren fand 
erstmals 2014 Anwendung, als Jean-Claude 
Juncker als Spitzenkandidat der Europäi-
schen Volkspartei (EVP) Präsident der Eu-
ropäischen Kommission wurde. Es ist aller-
dings nicht in den Verträgen verankert. So 
konnte 2019 Ursula von der Leyen Kommis-
sionpräsidentin werden, obwohl sie nicht 
als Spitzenkandidatin kandidiert hatte. 

Reform der EU-Verträge 
 diskutiert 

Bemerkenswert ist, dass auf EU-Ebene das 
Prinzip der Diskontinuität, das zum Bei-
spiel für den Deutschen Bundestag gilt, kei-
ne Anwendung findet. Damit gilt für anhän-
gige Verfahren im Europäischen Parlament, 
dass bereits vor den Europawahlen durch-
geführte Abstimmungen im Plenum in der 
nachfolgenden Legislaturperiode rechtsgül-
tig bleiben und die Arbeit an den Dossiers 
von den neuen Abgeordneten weitergeführt 
werden muss. Für Rechtsvorschriften, die 
das Plenum vor den Europawahlen nicht 
erreicht haben, sieht die Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments vor, dass die 
Konferenz der Präsidenten – Parlaments-
präsidentin oder -präsident und die Frak-
tionsvorsitzenden – beschließen kann, die 
begonnene Arbeit an diesen Dossiers fort-
zusetzen. 

Nicht nur inhaltlich, sondern auch mit 
Blick auf die geplante EU-Erweiterung wird 

die neue Legislaturperiode mit Spannung 
erwartet. Im Kontext der Erweiterungs-
pläne wird eine Reform der EU-Verträge 
diskutiert, um die Handlungsfähigkeit der 
EU zu erhalten. In diesem Zusammenhang 
hat sich der Europäische Rat vorgenom-
men, bis Sommer 2024 Schlussfolgerun-
gen zu einem Fahrplan für die künftige 
Arbeit anzunehmen. Das Europäische 
Parlament hatte bereits im Jahr 2022 Vor-
schläge für eine Vertragsreform ausge-
arbeitet. Im November 2023 wurde eine 
entsprechende Entschließung angenom-
men. Die Vorschläge des Parlaments sind 
dabei durchaus weitgehend und reichen 
von der Änderung von Einstimmigkeit zu 
qualifizierter Mehrheit im Rat im Bereich 
der Außen- und Sicherheitspolitik über 
die alleinige Zuständigkeit der Union für 
Umwelt, biologische Vielfalt und Klima 
bis hin zur Verkleinerung des Kollegiums 
der Kommissarinnen und Kommissare. Im 
 Bereich der Gesundheitspolitik schlägt das 
Europäische Parlament die geteilte Zustän-
digkeit für bestimmte Fragen der öffent-
lichen Gesundheit vor. Darüber hinaus soll 
laut den Reformvorschlägen die  Rolle der 
Sozialpartner bei der Vorbereitung von Ini-
tiativen in den Bereichen Sozial-, Beschäf-
tigungs- und Wirtschaftspolitik gestärkt 
werden. 

Mit der Verabschiedung der Entschließung 
hat das Europäische Parlament formell den 
ersten Schritt zur Änderung der Verträge 
gemacht. Als Nächstes muss der Rat diese 
Entwürfe an den Europäischen Rat über-
mitteln, der dann mit einfacher Mehrheit 
einen Konvent einberufen kann. Es bleibt 
abzuwarten, ob und wann der Europäische 
Rat diesem Ruf folgt.  ←
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Es ist unzulässig, Widerspruch per 
einfacher E-Mail einzulegen 

Hessisches LSG, Urteil vom 18.10.2023 – L 4 SO 180/21 
Autorin 

 Prof. Dr. Susanne Peters-Lange 

Das in § 84 Abs. 1 Satz 1 SGG in Verbindung mit § 36a Abs. 2 SGB I geregelte Formerfordernis, 
wonach nur ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen ist, die gesetzlich angeordnete Schriftform wahrt, verstößt weder gegen das Benachtei-
ligungsverbot wegen einer Behinderung noch gegen den verfassungsrechtlichen Förderauftrag 
von Art. 3 Abs. 3 GG. 

D ie Beteiligten, ein örtlicher Träger der Sozialhilfe und ein 
1962 geborener, alleinstehender Fachjournalist für IT-
Technik mit einem festgestellten Grad der Behinderung 

(GdB) von 70 und Merkzeichen „G“, streiten in diesem Rechtsstreit 
um die Form der elektronischen Kommunikation. Der Kläger, 
Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung, hatte in einem 
Verfahren um die Gewährung von Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB) XII gegen einen ihm erteilten Leistungsbescheid 
Widerspruch mittels einfacher E-Mail eingelegt. Nachdem der 
Sozialhilfeträger ihm mitgeteilt hatte, dass eine Widerspruchs-
einlegung per einfacher E-Mail unzulässig sei, weil sie nicht den 
Anforderungen an eine die Schriftform ersetzende qualifizierte 
elektronische Signatur entspreche, legte der Kläger fristwahrend 
Widerspruch per Fax ein. Dieser als zulässig erachtete Wider-
spruch wurde durch einen Widerspruchsbescheid des Sozial-
hilfeträgers als unbegründet zurückgewiesen, der nunmehr mit 
dem Ausgangsbescheid Gegenstand eines mittlerweile im Beru-
fungsverfahren schwebenden Gerichtsverfahrens ist. 

Mit der Klage im vorliegenden Verfahren begehrte der Kläger den 
Beklagten zu verpflichten, mit ihm generell – auch bei formge-
bundenem Schriftverkehr, wie zum Beispiel bei der Einlegung 
von Widersprüchen – per einfacher E-Mail zu kommunizieren. Er 
argumentierte, er sei nicht in der Lage, einen Briefkasten oder eine 
Postfiliale aufzusuchen, und könne auch seine Wohnung nicht 
mehr verlassen. Mit dem Verlangen, elektronisch nur noch mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu kommunizieren, 

werde die Kommunikation massiv erschwert, anstatt eine bar-
rierefreie Kommunikation zu ermöglichen. Dies benachteilige 
ihn in seinen Rechten und Ansprüchen als behinderter Mensch 
im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz (GG) und im Sinne 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskon-
vention, UN-BRK). 

Beide Gerichte, das Sozialgericht (SG) Kassel sowie das Hessische 
Landessozialgericht (LSG), wiesen die Klage des schwerbehinder-
ten Klägers unter Verweis auf die gesetzlichen Formvorschriften 
des § 36a SGB I zurück. Diese würden nur im formgebundenen 
Schriftverkehr gelten, wo die Schriftform durch eine elektronische 
Form nur ersetzt werden könne, wenn die E-Mail eine qualifizierte 
elektronische Signatur enthalte. Soweit der Kläger die Verpflich-
tung des Beklagten begehre, mit ihm außerhalb des formgebun-
denen Schriftverkehrs per einfacher E-Mail zu kommunizieren, 
sei die Klage bereits unzulässig, da dem Kläger nicht generell 
jegliche Kommunikation per einfacher E-Mail verwehrt werde, 
sich diese vielmehr in der Vergangenheit zwischen den Beteilig-
ten bewährt habe und praktiziert worden sei. 

Mit dem Bestehen auf dem gesetzlich vorgesehenen Erfordernis 
einer qualifizierten elektronischen Signatur für den formgebun-
denen Schriftverkehr werde der Kläger nicht in seinen Rechten 
verletzt. Bei der elektronischen Übermittlung von rechtserheb-
lichen Schriftsätzen, für die ein gesetzliches Schriftformerforder-
nis bestehe, müsse sichergestellt sein, dass nur solche Schreiben 
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als zulässig gewertet werden, aus denen sich klar ergibt, dass sie 
von der betreffenden Person stammten und willentlich in den 
Verkehr gebracht worden sind. 

Auch das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
 stehe dem gesetzlich zwingenden Erfordernis eines qualifizierten 
elektronischen Übertragungsweges nicht entgegen, da außerdem 
noch immer die Möglichkeit der Einlegung des Widerspruchs 
oder anderer Rechtsmittel per Fax bestünde. Der aus Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 GG sowie der nach Art. 13 Abs. 1 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen bestehenden Verpflichtung, Menschen mit Behinderungen 
wirksamen Zugang zur Justiz zu gewährleisten, folge keine Not-
wendigkeit, dem Kläger die Kommunikation im formgebundenen 
Schriftverkehr per einfacher E-Mail zu ermöglichen. Selbst vor 
dem Hintergrund der vom Kläger geltend gemachten tatsäch-
lichen Schwierigkeiten und aufzuwendenden Kosten, um den 
gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, erscheine die 
alternative Möglichkeit der Einlegung per Fax als ausreichendes 
Äquivalent, um die Wahrung seiner Rechte zu gewährleisten. 

Da die Zulassung der Widerspruchseinlegung oder anderer 
Rechtsmittel per einfacher E-Mail in der Rechtsprechung und 
der Literatur allgemein abgelehnt wird (vgl. nur BeckOK SozR/
Gutzler, Stand 01.12.2023, SGB I § 36a Rn. 47; zahlreiche Nach-
weise auch in der hier besprochenen Entscheidung des LSG), 
bestanden hier nur geringe Erfolgsaussichten für den Kläger, 
sein Anliegen unter Berücksichtigung der bestehenden Behin-

derung und seiner  Bedürftigkeit durchzusetzen. Der Kläger, dem 
die Rechtsmitteleinlegung per Fax von zu Hause aus (von ihm 
auch unbestritten) möglich war, verfügte über einen zumutbaren 
und zur Wahrung seines Rechts auf effektiven Rechtsschutz aus-
reichenden alternativen Übertragungsweg, der die Schriftform 
wahrt. Dies ist trotz fehlender Erwähnung in § 36a SGB I, auf 
den hier für die  Widerspruchseinlegung § 84 Sozialgerichtsgesetz 
(SGG) verweist, allgemein anerkannt und auch vom Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) ist das (respektive auch Computer-)Fax 
als zulässiger Weg für die Übermittlung fristwahrender Schrift-
sätze (BVerfG, Beschluss vom 01.08.1996 –1 BvR 121/95, NJW 1996, 
S. 2857)  erachtet worden. Allerdings besteht anders als für die 
Eröffnung des Kommunikationsweges per E-Mail (hier seit dem 
01.07.2014 durch § 2 Abs. 1 Gesetz zur Förderung der elektroni-
schen Verwaltung, EGovG) keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Gewährleistung eines solchen Übertragungsweges. Angesichts 
der historischen Bedeutung, die dem Fax im Schriftverkehr ins-
besondere auch von Anwälten mit Gerichten und Behörden zu-
kommt, wird man Behörden und Gerichte für verpflichtet hal-
ten dürfen, wegen der geringen Verbreitung der elektronischen 
Signatur nach wie vor ein Faxgerät zum Empfang schriftlicher 
Erklärungen bereitzuhalten.  ← 

Die Inhalte dieser Rechtskolumne stellen allein die Einschätzungen 

des Autors/der Autorin dar. 

Mit der Klage im vorliegenden Verfahren begehrte der 
Kläger den Beklagten zu verpflichten, mit ihm  generell – 
auch bei formgebundenem Schriftverkehr, wie zum 
 Beispiel bei der Einlegung von Widersprüchen – per 
 einfacher E-Mail zu kommunizieren.“ 
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Thomas Hoffmann übernimmt für 2024 
den Vorsitz der NAK 

D ie Bundesländer haben turnusge-
mäß zum Jahresbeginn den Vorsitz 
der Nationalen Arbeitsschutzkon-

ferenz (NAK) angetreten. Dr. Thomas Hoff-
mann, Vorsitzender des Länderausschusses 

für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
(LASI) sowie Leiter der Abteilung Arbeit, 
berufliche Bildung und Fachkräftesiche-
rung im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus des Landes Baden-Würt-
temberg, ist von den Ländern mit dieser 
Aufgabe betraut  worden. 

Stellvertreter im NAK-Vorsitz sind Peer- 
Oliver Villwock, Unterabteilungsleiter 
„Arbeitsschutz“ im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS), und Dr. Stefan 
Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV. 

Dr. Thomas Hoffmann erklärt zur Über-
nahme des NAK-Vorsitzes: „Wir beabsich-
tigen, den strategischen Ansatz der GDA 
zu intensivieren und dabei die Ansprache 
der Betriebe und die Nutzung vorhandener 
Ressourcen weiterzuentwickeln. Dabei ha-
ben wir auch die Vorbereitung der 4. GDA-
Periode im Blick.“  ←

Dr. Thomas Hoffmann ist seit Jahres-
beginn Vorsitzender der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK). 
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Chefarztwechsel in der Anästhesie,  
Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin 

N ach 18 Jahren als Chefarzt der Abtei-
lung für Anästhesie, Intensiv-, Ret-
tungs- und Schmerzmedizin (AIR) 

am BG Klinikum Hamburg (BGKH) reichte 

Dr. Stefan Lönnecker mit dem Eintritt in den 
Ruhestand den Staffelstab an Prof. Alexan-
der Tzabazis weiter, der zum 1. Januar 2024 
als neuer Chefarzt angetreten ist. 

In dieser Funktion wird Prof. Tzabazis die 
Fachabteilung des BGKH medizinisch, 
strategisch und wirtschaftlich weiterent-
wickeln – und damit auch einen maßgeb-
lichen Anteil an der Fortsetzung der jahr-
zehntelangen Erfolgsgeschichte des BGKH 
in der Akutversorgung von Unfall- und 
Schwerverletzten haben, für die die AIR 
ein ganz wesentlicher Schlüssel ist. „Ich 
freue mich sehr auf diese neue Herausfor-
derung und die Möglichkeit, an die lang-
jährige Arbeit meines Vorgängers nahtlos 
anknüpfen zu können“, erklärt Prof. Tzaba-
zis und führt aus: „Die Abteilung ist gut in 
Schuss und ich fühle mich vom gesamten 
Team sehr freundlich empfangen, das er-
leichtert mir den Einstieg ungemein.“  ←

Prof. Alexander Tzabazis ist seit dem 
1. Januar 2024 neuer Chefarzt der 
 Abteilung für Anästhesie, Intensiv-, 
 Rettungs- und Schmerzmedizin am 
BG Klinikum Hamburg. 
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Frank Siemers ist 
neuer Präsident der 
Gesellschaft für Ver-
brennungsmedizin 

D er Chefarzt der Klinik für Plastische 
und Handchirurgie, Brandverletz-
tenzentrum am BG Klinikum Berg-

mannstrost Halle wurde im Januar 2024 
zum neuen Präsidenten der Deutschen Ge-
sellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) 
gewählt. 

Die DGV vertritt Ärztinnen und Ärzte sowie 
Naturwissenschaftlerinnen und Naturwis-
senschaftler, die in Deutschland vornehm-
lich in der Behandlung Brandverletzter tätig 
sind. Prof. Dr. Frank Siemers ist bereits seit 
2017 im Vorstand der DGV aktiv, seit 2022 
war er Vizepräsident der Gesellschaft. Für 
seine neue Aufgabe als Präsident wurde 
er von den Mitgliedern der DGV für zwei 
Jahre gewählt. 

Prof. Dr. Frank Siemers ist seit 2012 Chef-
arzt der Klinik für Plastische und Handchi-
rurgie, Brandverletztenzentrum im BG Kli-
nikum Bergmannstrost Halle und auf die 
Behandlung von Schwerstbrandverletzten 
spezialisiert. Seit 2018 hat Prof. Dr. Frank 
Siemers eine Stiftungsprofessur an der Me-
dizinischen Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg inne.  ←

Prof. Dr. Frank Siemers ist neuer 
 Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Verbrennungsmedizin (DGV). 

Q
ue

lle
: J

es
se

n 
M

or
dh

or
st


	DGUV forum
	 Editorial
	 Schwerpunkt Verkehrssicherheit 
	Forschung und Praxis – So kann schulische Verkehrssicherheitsarbeit gelingen 
	Key Facts 
	Autorin und Autor 
	Schulische Rahmenbedingungen 
	DGUV-Rahmenbedingungen 
	Das DGUV-Forschungsprojekt FP 448 
	Vier Arbeitspakete für einen sicheren und gesunden Schulweg 
	Arbeitspaket 1: Identifikation von Risikogruppen im Straßenverkehr verunglückter Schülerinnen und Schüler sowie Schwerpunktthemen der schulischen Verkehrserziehung 
	Arbeitspaket 2: Erarbeitung eines systematischen Überblicks der Verkehrssicherheitsarbeit an Schulen 
	Arbeitspaket 3: Entwicklung von Qualitätskriterien zur Bewertung von Präventionsmaßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit in Bildungseinrichtungen 
	Arbeitspaket 4: Überblick über gute Präventionsmaßnahmen: pilothafte Anwendung der Qualitätskriterien auf 20 Maßnahmen zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung 

	Wichtige Erkenntnisse im Überblick 
	Fazit für Präventionsarbeit der Unfallversicherungsträger 
	Fußnoten 

	„Je früher die Verkehrserziehung beginnt, desto besser“ 
	Key Facts 
	Autorin 

	30 km/h innerorts als Regelgeschwindigkeit – Sicherheitsaspekte einer Debatte 
	Key Facts 
	Autor 
	Die Physik und ihre Folgen 
	Reaktionsweg 
	Entspannung durch Entschleunigung? 
	Der Verkehrsraum und seine Nutzung verändern sich 
	Physiologische Grenzen der Wahrnehmung und Reaktion 
	Fußnoten 

	Hochautomatisiertes Fahren: Welche Aufgaben beeinflussen die Fahrzeugübernahme? 
	Key Facts 
	Autor und Autorin 
	Aktueller Forschungsstand 
	Methode „Fahrfremde Aufgabe“ 
	Fahraufgabe 
	Ergebnisse der Datenauswertung 
	Fußnoten 

	Prüfung und Zertifizierung von aktiv leuchtender Warnkleidung 
	Key Facts 
	Autorinnen und Autoren 
	Aktivitäten und Ergebnisse 
	Neues „Photometrisches Prüflabor“ im IFA 
	Leuchtdichte 
	Fußnoten 

	Vorrang für barrierefreie Mobilität 
	Key Facts 
	Autor 
	Recht auf barrierefreie Mobilität 
	Barrierefreie Strukturen schaffen 
	Einschränkungen im Alltag – Umfrage der „Aktion Mensch“ 
	Barrieren an Haltestellen 
	Fußnoten 


	 Agenda
	Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen – Befragung zu Gewalt gegen Einsatzkräfte 
	Key Facts 
	Autorinnen und Autor 
	Methodisches Vorgehen 
	Ergebnisse und Kernbotschaften 
	Fazit 

	Erkennen und Bewältigen von Einsamkeit im betrieblichen Kontext 
	Key Facts 
	Autorinnen 
	Vorgehen und Fragestellungen der Literaturrecherche 
	Prävalenz – wer ist von Einsamkeit betroffen? 
	Bekanntheit und Prävention von Einsamkeit 
	Früherkennung von Betroffenen 
	Spezielle Angebote für von Einsamkeit Betroffene 
	Schlussfolgerungen 
	Hinweise 
	Fußnoten 

	Zuweiserperspektive auf die BG Kliniken – Wie zufrieden sind D-Ärztinnen und D-Ärzte? 
	Key Facts 
	Autorin 
	Ergebnisse 
	Verbesserungspotenziale 
	Fazit 

	Geschichte der Selbstverwaltung in der Unfallversicherung (Teil III) 
	Key Facts 
	Autor 
	Wiedereinführung der Selbstverwaltung in der Bundesrepublik 
	Reformen und Ausdehnungen in den 1950er-Jahren 
	Das Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz von 1963 
	Neuausrichtung der Sozialpolitik ab 1969 
	1980 er-Jahre, Wiedervereinigung und neue Herausforderungen 
	Selbstverwaltung zwischen Auf- und Umbau 
	Fußnoten 

	 Nachrichten aus Brüssel
	Die Karten werden neu gemischt: Was erwartet uns mit den Europawahlen 2024? 
	Autorin 
	Reform der EU-Verträge diskutiert 



	 Aus der Rechtsprechung
	Es ist unzulässig, Widerspruch per einfacher E-Mail einzulegen 
	Autorin 


	 Personalia
	Thomas Hoffmann übernimmt für 2024 den Vorsitz der NAK 
	Chefarztwechsel in der Anästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin 
	Frank Siemers ist neuer Präsident der Gesellschaft für Verbrennungsmedizin 



